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Frohe Ostern

"Die Bäume blühen überall,
die Blumen blühen wieder,

und wieder singt die Nachtigall
nun ihre alten Lieder.

O glücklich, wer doch singt und lacht,
daß auch der Frühling sein gedacht."

Hoffmann von Fallersleben

Liebe Bürgerinnen und
Bürger aus Oberstenfeld,

Gronau und Prevorst, 

ich wünsche Ihnen im
Namen der Gemeinde- und

Ortschaftsräte sowie der
Gemeindeverwaltung

schöne und frohe
Osterfeiertage! 

Markus Kleemann
Bürgermeister

Dr. Qingwei Chen
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BÜRGERMEISTERAMT OBERSTENFELD
Großbottwarer Straße 20, 71720 Oberstenfeld
Telefonzentrale 07062 | 261 - 0
Bürgermeister 07062 | 261 - 11
Amt für Finanzen 07062 | 261 - 31
Bauamt 07062 | 261 - 17
Team Gebäudemanagement  07062 | 261 - 21
Hauptamt 07062 | 261 - 26
Team Sicherheit und Ordnung 07062 | 261 - 59
Team Bürgerbüro  07062 | 261 - 50
info@oberstenfeld.de
www.oberstenfeld.de

ÖFFNUNGSZEITEN
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bürgermeisteramt 
Oberstenfeld sind zu den folgenden Zeiten für Sie da:

Montag  9:00 – 12:30 Uhr
Dienstag  8:00 – 12:30 Uhr und 14:00 – 18:30 Uhr
Mittwoch  8:00 – 12:30 Uhr
Donnerstag  8:00 – 12:30 Uhr und 14:00 – 16:00 Uhr
Freitag  8:00 – 12:30 Uhr
Ein Tipp: Wenn Sie gerne mit Bürgermeister Markus Kleemann oder 
weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bürgermeisteram-
tes sprechen möchten oder wenn Sie schon im Vorfeld wissen, dass 
für Ihr Anliegen etwas Zeit benötigt wird, dann empfehlen wir Ih-
nen, einen persönlichen Gesprächstermin zu vereinbaren.

ORTSVORSTEHER
Eberhard Wolf  ortsvorsteher@oberstenfeld.de
Eberhard Wolf ist zu den folgenden Zeiten für Sie da:
Altes Rathaus Gronau 1. und 3. Montag im Monat 17:30 – 18:00 Uhr
Dorfhaus Prevorst  1. und 3. Montag im Monat 18:30 – 19:00 Uhr

WICHTIGE TELEFONNUMMERN
Notruf:
Polizei 110
Rettungsdienst und Feuerwehr 112
Polizeiposten Großbottwar 07148 | 16250
Polizeirevier Marbach 07144 | 9000
Wasserversorgung Oberstenfeld:
Schadensmeldung: 07062 | 267570, 0176 | 11126110 oder 
 0176 | 11126109
Strom- und Gasversorgung Syna GmbH:
Störung im Stromnetz:  0800 | 7962787
Störung im Gasnetz: 0800 | 7962427
Straßenbeleuchtung Syna GmbH:
Schadensmeldung:  tma@syna.de oder 0800 | 7962787

Telefonseelsorge Heilbronn: 
Erreichbar unter: 0800 | 1110111

MEDIZINISCHE NOTFALLVERSORGUNG
Bundeseinheitliche Notfallnummern: 
Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116117
Krankentransport  19222

Allgemeinarztpraxen:
Notfallpraxis Bietigheim, Riedstraße 12 
Montag – Donnerstag:  18:00 – 7:00 Uhr Folgetag
Freitag – Montag:  16:00 – 7:00 Uhr durchgehend
Feiertag:  durchgehend 
Notfallpraxis Ludwigsburg, Erlachhofstraße 1  
Montag, Dienstag, Donnerstag:  18:00 – 8:00 Uhr Folgetag
Mittwoch:  13:00 – 9:00 Uhr Folgetag
Freitag:  16:00 – 8:00 Uhr Folgetag 
Samstag, Sonntag und Feiertag:  8:00 – 8:00 Uhr Folgetag

Kinderarztpraxen:
Notfallpraxis im Klinikum Ludwigsburg, Posilipostraße 4
Montag – Freitag:  18:00 – 8:00 Uhr Folgetag
Samstag, Sonntag und Feiertag:  8:00 – 8:00 Uhr Folgetag
Notfallpraxis Kinderklinik Heilbronn, Am Gesundbrunnen 20-26
Montag – Freitag: 19:00 – 22:00 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertag:  8:00 – 22:00 Uhr

Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie: 
Notfallpraxis im Marienhospital Stuttgart, Böheimstraße 37 
Samstag, Sonntag und Feiertag: 9:00 – 18:00 Uhr
SLK-Klinikum Heilbronn, Am Gesundbrunnen 20-26
Samstag, Sonntag und Feiertag: 10:00 – 20:00 Uhr

Zahnärztlicher Notfalldienst: 
Einheitliche Notfalldienstnummer für Baden-Württemberg
Unter der Telefonnummer 0761 | 120 120 00 erhalten Patientinnen 
und Patienten die Information, welche Zahnarztpraxen in ihrer um-
ittelbaren Umgebung zum Zeitpunkt des Anrufes Notdienst haben.

Apotheken:
Der Apothekennotdienst ist jeweils von 08:30 Uhr bis 08:30 Uhr 
am Folgetag gültig.
Karfreitag, 7. April 
Apotheke Kirchberg 
Kirchplatz 1, 71737 Kirchberg a.d. Murr  07144 | 36726
Stadt-Apotheke Güglingen 
Maulbronner Str. 3/1, 74363 Güglingen  07135 | 5377
Samstag, 8. April 
apotheke actuell 
Schillerstr. 18, 74348 Lauffen a/N  07133 | 17909
Apotheke Murr 
Mühlgasse 2, 71711 Murr, Württ.  07144 | 8889836
Ostersonntag, 9. April 
Apotheke am Bahnhof Marbach 
Rielingshäuser Str. 1, 71672 Marbach a/N  07144 | 4073
Heuchelberg-Apotheke 
Hauptstr. 46, 74226 Nordheim  07133 | 17013
Ostermontag, 10. April 
Palm‘sche Apotheke am Rathaus 
Marktplatz 10, 71691 Freiberg a/N  07141 | 271500
Rathaus-Apotheke Abstatt 
Rathausstr. 31, 74232 Abstatt  07062 | 64333

Vergiftungen:
Informationszentrale für Vergiftungen, 
Universitätsklinikum Freiburg 0761 | 19240

WICHTIGE INFORMATIONEN UND SERVICENUMMERN
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Die Gemeinde Oberstenfeld trauert um die langjährige Mitarbeiterin und Mitbürgerin

Lore Deuring
die im Alter von 95 Jahren verstarb.

Frau Lore Deuring war von 1944 bis 1954 und von 1972 bis 1988 bei der Gemeinde Gronau und der Gemeinde Oberstenfeld be-
schäftigt. In dieser sehr langen Zeit trug sie anfangs als alleinige Angestellte im Rathaus und später als Sekretärin im Vorzimmer 
des Bauamtsleiters in der Gemeindeverwaltung besondere Verantwortung. Zu ihren weiteren Aufgabengebieten zählten wichtige 
Stellvertretertätigkeiten und Sonderaufgaben, wie die selbständige Abwicklung der Volkszählung.
In beispielhaftem Einsatz stellte sich Frau Lore Deuring in den Dienst der Gemeindeverwaltung und wirkte an der guten Entwick-
lung der Gemeinde positiv mit. Sie war eine stets treue und verlässliche Mitarbeiterin, vertrat die Verwaltung bestens nach außen 
und war für die Bürgerinnen und Bürger eine beliebte und geschätzte Ansprechpartnerin.
Die Gemeinde Oberstenfeld ist Frau Lore Deuring zu großem Dank verpflichtet. Wir werden ihr stets ein ehrendes Gedenken be-
wahren.

Im Namen der Bürgerschaft, des Gemeinderates und der Gemeindeverwaltung

Markus Kleemann
Bürgermeister

Glasfaserausbau
Informationsveranstaltung 

„Schnelles Internet wird in allen Lebensbereichen immer wichtiger. Daher
freuen wir uns sehr, dass es gelungen ist, dass bald auch die Bürgerinnen
und Bürger von Oberstenfeld und Gronau die Option auf
Glasfaseranschlüsse bis in die Gebäude erhalten“, so Bürgermeister Markus
Kleemann. „Damit werden wir als Wohn- und Wirtschaftsstandort noch
attraktiver.“
Leistungsfähige und verlässliche Internetverbindungen sind für eine gute
Zukunft der Gemeinde Oberstenfeld von großer Bedeutung. Der
Glasfaserausbau in Oberstenfeld und Gronau ist demzufolge ein sehr
wichtiges Infrastrukturprojekt. Nachdem der Glasfaserausbau in Prevorst im
letzten Jahr abgeschlossen wurde, freuen wir uns, den Glasfaserausbau in
Oberstenfeld und Gronau in diesem Jahr gemeinsam mit der Telekom zu
starten. 
Gerne wollen wir allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit bieten, sich
über den Ausbau zu informieren. Weitere Informationen werden dann in den
nächsten Monaten folgen. Es werden Vertreter der Telekom sowie der
Verwaltung vor Ort sein und über alle wichtigen Themen in Bezug auf den
Ausbau, den Ablauf und die neuen Möglichkeiten informieren sowie für
Fragen zur Verfügung stehen. 

Sie sind herzlich eingeladen! 

Dienstag, 18. April 
19 Uhr

im Bürgerhaus
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INFOS AUS DEM RATHAUS

wenig später auf den Weg 
in die Haushalte begibt.
Gegen Mittag ging es 
hoch nach Prevorst zum 
dortigen neuen Hochbe-
hälter. Dieser besteht aus 
zwei Kunststoffröhren und 
vermittelte den Anwesenden das Gefühl, in einem U-Boot zu ste-
hen. Besonders die Gäste, die bereits im Hochbehälter Buchäcker 
waren, waren über die ganz andere Form des Hochbehälters er-
staunt. Mithilfe einer Leiter konnten die Bürgerinnen und Bürger 
einen Blick in die Wasserkammern werfen. Wassermeister Michael 
Binnen wurde auch hier nicht müde zu erklären und zu berichten, 
wie sich die Oberstenfelder Wasserversorgung aus Landeswasser, 
eigenen Tiefbrunnen und eigenen Quellen zusammensetzt.
Den Besucherinnen und Besuchern der Hochbehälter Buchäcker 
und Prevorst ist eins ganz deutlich geworden: Es gehört deutlich 
mehr dazu als nur den Wasserhahn aufzudrehen, damit Trink-
wasser aus dem Wasserhahn fließt. Investitionen in die Trinkwas-
serversorgung sind Investitionen in die Zukunft, denn nur wenn 
dieses System reibungslos funktioniert, kann die Gemeinde aus-
reichend Wasser in einwandfreier Qualität liefern.
Den Abschluss des „Tags des Wassers“ bildete das Mineralfreibad 
Oberes Bottwartal, wo neben dem Blick hinter die Kulissen auch 
aufgrund des Saisonkartenvorverkaufs sowie Kaffee und Kuchen 
der DLRG Ortsgruppe mehrere hundert Besucherinnen und Be-
sucher begrüßt werden konnten. Hier ging es zuerst zur Tief-
brunnenpumpe, welche fast am Ende des Freibadgeländes ihren 
Platz hat, und anschließend in die große Technikanlage. Selbst 
langjährige Badegäste waren erstaunt darüber, wie es im Tech-
nikraum unterhalb der Kioskterrasse aussieht und kaum einer 
wusste, dass unter dem unscheinbaren grünen Plastikbehälter 
das zentrale Herz des Freibades pumpt – die Tiefbrunnenpumpe.
Ein herzliches Dankeschön gilt den fleißigen Helferinnen und 
Helfern der DLRG, die nicht müde wurden, Kaffee zu kochen und 
die durchgefrorenen Gäste wieder aufzuwärmen. Ein weiterer 
Dank geht an Michael Binnen von der Netze BW für die informa-
tiven Führungen in den Hochbehältern und an das Team des Mi-
neralfreibads Obers Bottwartal, welches sowohl an der Kasse als 
auch als für Fragen zur Verfügung stand.
Wir freuen uns über den gelungenen Auftakt, die positive Reso-
nanz und auf eine Wiederholung des „Tag des Wassers“!

 
Hochbehälter Buchäcker

 
Hinter den Kulissen im Mineralfreibad Oberes Bottwartal

Am vergangenen Samstag, bei trüben Aussichten und leichtem 
Nieselregen, fand der erste „Tag des Wassers“ der Gemeinde Obers-
tenfeld statt. Gestartet wurde der Tag am Vormittag mit der Einwei-
hung des frisch sanierten Kneippbeckens. Bereits um 9:30 Uhr fan-
den sich einige Besucherinnen und Besucher an der Kneippanlage 
ein. Bürgermeister Markus Kleemann freute sich über die neuen 
Fliesen und das neue Geländer, welches die Kneippanlage für die 
neue Saison deutlich aufwertet. Ein Dank gilt hier dem Bauhof, der 
mit viel Engagement die Anlage pflegt und auch für neue Sitzflä-
chen der Bänke gesorgt hat. Eine kleine Gruppe, allen voran Bür-
germeister Markus Kleemann, haben es sich nicht nehmen lassen, 
die Kneippanlage auch direkt zu testen. Trotz des Wetters wateten 
sie gemeinsam im Storchengang durch das Wasser und erfreuten 
sich an den anschließend sehr warm werdenden Füßen.
Weiter ging es zum Hochbehälter Buchäcker nach Gronau. Hier 
wartete bereits Wassermeister Michael Binnen von der Netze BW 
auf die überaus interessierten Bürgerinnen und Bürger. Diese 
ließen sich nicht vom Regen abhalten, sondern erschienen zahl-
reich, mit Schirm und Regenjacke ausgerüstet.
Mit dem Hochbehälter Buchäcker bekamen die Besucherinnen 
und Besucher den größten Hochbehälter der Gemeinde zu sehen 
und erklärt, wie dieser funktioniert. Im Untergeschoss des Hoch-
behälters konnten die Leitungen begutachtet werden, in welchen 
das Wasser von den gemeindeeigenen Quellen ankommt und an-
schließend weiter in die oben gelegene Rohwasserkammer fließt. 

Dabei brachte der Blick in die 
Rohwasserkammer nicht nur 
die Kinder zum Staunen. Das 
Wasser dieser Kammer ist je-
doch noch nicht zum Trinken 
geeignet. Hierzu muss es erst 
durch die Aufbereitungsanla-
ge, die Ultrafiltration. Span-
nend wurde es danach noch 
einmal als die Tür zum Hoch-
behälter geschlossen wurde, 
um für kurze Zeit die Rein-
wasserkammer zu öffnen. Die 
beiden Reinwasserbecken 
fassen 500 Kubikmeter Trink-
wasser. Hier war nun das Was-
ser zu sehen, welches sich 

 
Einweihung der Kneippanlage

„Tag des Wassers“ – ein nasser Erfolg!

 
Hochbehälter Prevorst
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I.  Verleihung
1.1     Die Gemeinde Oberstenfeld verleiht die „Sportmedaille 

der Gemeinde Oberstenfeld“ zur Auszeichnung ihrer er-
folgreichsten Sportler.

2.  Die Auszeichnung wird in drei Stufen verliehen:
 1.2.1  Sportmedaille in Bronze
  Die Sportmedaille in Bronze wird für folgende Leistungen 

verliehen:
    • 7. bis 10. Platz bei Deutschen Meisterschaften
    •  2. oder 3. Platz bei süddeutschen und württembergischen 

Meisterschaften
    •  2. oder 3. Platz im Landesfinale von „Jugend trainiert für 

Olympia“
    •  Süddeutsche oder württembergische Rekorde sowie süd-

deutsche oder württembergische Jahresbestleistungen
    •  Erstmaliger Aufstieg von Mannschaften in die höchste 

Spielklasse des jeweiligen Landesverbandes innerhalb 
von 10 Jahren

    •  Mannschaften, die über 3 Jahre ohne Unterbrechung in 
der höchsten Spielklasse des jeweiligen Landesverbandes 
spielen.

 1.2.2.  Sportmedaille in Silber 
  Die Sportmedaille in Silber wird für folgende Leistungen 

verliehen:
    •  4. bis 6. Platz bei Deutschen Meisterschaften
    •  Süddeutsche oder württembergische Meister
    •  1. Platz im Landesfinale sowie 2. oder 3. Platz im Bundesfi-

nale von „Jugend trainiert für Olympia“.
 1.2.3. Sportmedaille in Gold 
  Die Sportmedaille in Gold wird für folgende Leistungen 

verliehen:
    •  Mehrfacher süddeutscher oder württembergischer Meister
    •  Berufung in eine deutsche Nationalmannschaft
    •  1. Platz im Bundesfinale „Jugend trainiert für Olympia“
    •  Deutscher Meister sowie der 2. oder 3. Platz bei Deutschen 

Meisterschaften
    •  Teilnahme an Olympischen Spielen
    •  Teilnahme an Europa- oder Weltmeisterschaften.

 1.3    Geehrt werden Einzelsportler und Mannschaften, die 
für einen Sportverein in der Gemeinde Oberstenfeld 
starten oder ihren Wohnsitz in der Gemeinde Obers-
tenfeld haben.

 1.4     Hat der Sportler in einem Jahr mehrere Leistungen 
nach Ziffer 1.2. errungen, wird nur die höherrangige 
Sportmedaille verliehen.

II.  Ausgestaltung
  Die Sportmedaille zeigt auf der Vorderseite neben der In-

schrift „Gemeinde Oberstenfeld“ das Wappen der Gemein-
de Oberstenfeld und auf der Rückseite den Schriftzug „Für 
besondere sportliche Leistungen“ mit einem Lorbeerkranz 
sowie die Jahreszahl.

III.  Form der Verleihung
     1.   Über die Verleihung entscheidet der Bürgermeister der 

Gemeinde Oberstenfeld.
     2.   Welt-, Europa- oder Deutsche Meister, Olympiasieger 

sowie die Zweit- und Drittplatzierten bei Welt- und Eu-
ropameisterschaften sowie bei Olympischen Spielen 
tragen sich in das Goldene Buch der Gemeinde Obers-
tenfeld ein.

IV.  Inkrafttreten
     •  Diese Richtlinien treten am 1. März 2021 in Kraft. Zum 

gleichen Zeitpunkt treten die bisherigen Richtlinien mit 
ihren Änderungen außer Kraft.

V.  Hinweis
     •  Um die Lesbarkeit zu erleichtern, wurde nur die männliche 

Form von Personenbezeichnungen gewählt. Unabhän-
gig davon bezieht sie sich jedoch auf alle Geschlechter 
gleichermaßen.

Oberstenfeld, 9. Februar 2021

Markus Kleemann
Bürgermeister

Nachfolgend finden Sie die maßgebliche Richtlinie über die Verleihung der Sportmedaille.

Richtlinien über die Verleihung der Sportmedaille der Gemeinde Oberstenfeld 
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Am Freitag, 7. Juli werden wir wieder unser beliebtes Ehren-
amtsfest im Bürgerhaus veranstalten. Im Rahmen der Veran-
staltung werden sportliche Verdienste aus dem Jahr 2022 ge-
ehrt.
Bitte schicken Sie den Nachweis über die erbrachte Leistung 
unter Angaben Ihrer Kontaktdaten bis spätestens 12. Mai an 
Frau Romero unter romero@oberstenfeld.de.

MELDUNGEN FÜR DIE

Ehrung von Sportlerinnen 
und Sportlern
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Im Rahmen seiner regelmäßigen Vor-Ort-Gespräche mit Unterneh-
men in der Gemeinde Oberstenfeld besuchte Bürgermeister Markus 
Kleemann den Holzfachhandel Schäfer HolzLand GmbH & Co. KG.
Im Austausch mit dem Eigentümerehepaar Schäfer ging es um 
die aktuelle Lage, um Veränderungen und Herausforderungen, 
aber auch um positive Eindrücke der Unternehmensverantwort-
lichen, die sich in der Gemeinde Oberstenfeld seit vielen Jahren 
wohl fühlen.
Das seit 1837 bestehende Familienunternehmen wird mittlerwei-
le in der 6. Generation geführt. Ursprünglich handelte es sich um 
eine Zimmerei, die sich 1972 in Oberstenfeld ansiedelte und im 
Laufe der 1980er Jahre auch zunehmend den Warenvertrieb for-
cierte. Es kam zu Erweiterungen der Geschäftsfelder und schließ-
lich zur Etablierung eines Holzfachmarktes. Das Unternehmen 
wuchs immer weiter, was auch Vergrößerungen bei den räumli-
chen Gegebenheiten zur Folge hatte. Im Jahr 2002 wurde dann 
das bis heute erfolgreiche HolzLand Schäfer gegründet. Dieses 
verfügt derzeit über eine Verkaufsfläche von mehr als 2000 Qua-
dratmetern und ist deutschlandweit bekannt.
Der gelernte Zimmermann und Holzexperte Jürgen Schäfer ist als 
Geschäftsführer des Holzfachhandels für die Beratung der Kun-
dinnen und Kunden und den Verkauf der Produkte zuständig. 
Mit seinem Bruder Bertram Schäfer, Geschäftsführer von Schäfer 
Holzbau GmbH & Co. KG, arbeite er sehr gut und eng zusammen. 
Das Holzbau-Unternehmen übernimmt dabei als klassische Zim-
merei gerne die Montagearbeiten der Produkte des Holzfachhan-
dels. Es bietet darüber hinaus aber auch alle klassischen Zimmer-
arbeiten rund um das Thema Haus an.

Wir leben eingebettet in eine wunderschöne Landschaft mit 
Streuobstwiesen, Weinbergen und Wäldern. Und was ist schöner 
als diese Landschaft zu Fuß oder mit dem Rad zu entdecken?
Dafür gibt es bereits wunderschöne Rad- und Wanderwege der 
Tourismusgemeinschaft Marbach-Bottwartal. Allerdings führen 
diese bis dato nur bis nach Gronau, weshalb wir gemeinsam mit 
unserem Bürger Harald Helber einen Weg bis nach Prevorst er-
weitert haben. Daraus entstanden ist der neue Rad- und Wander-
weg GO1 – zur Seherin von Prevorst. Nachdem die Beschilderung 
des Weges vergangenen Herbst vollends abgeschlossen werden 
konnte, wurde die Strecke am Mittwochnachmittag, 29. März ein-
geweiht. Eingeladen waren alle Bürgerinnen und Bürger, gemein-
sam mit Bürgermeister Markus Kleemann, Ortsvorsteher Eber-
hard Wolf und vielen Gemeinde- und Ortschaftsräten den Weg 
per Fahrrad einzuweihen. Nachdem die rund 30 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer an den Treffpunkten in Oberstenfeld und Gronau 
eingesammelt waren, startete die rund 17 Kilometer lange Fahr-
radtour über die Gronauer Platte in das höchstgelegenste Dorf 
des Landkreises. Zwischendurch wurden verschiedene Stopps 
eingelegt, um die schönsten Ausblicke auf der abwechslungsrei-
chen Strecke zu genießen. In Prevorst angekommen, gab es eine 
kleine Stärkung, bevor über die Ölmühle zurück nach Gronau 
und Oberstenfeld geradelt wurde und eine wunderbare Radtour 
zu Ende ging.
„Wir freuen uns, dass es sich trotz Schlechtwetterankündigung 
überraschend viele Bürgerinnen und Bürger aus allen Teilen der 
Gemeinde nicht nehmen ließen, bei der Einweihungsradtour da-
bei zu sein. Es hat Spaß gemacht und soll der Auftakt für mehr 
sein. In den kommenden Jahren wollen wir weitere Wege durch 
unser Gemeindegebiet erkunden und ausschildern“, so Bürger-
meister Markus Kleemann.

 
Eigentümerehepaar Schäfer und Bürgermeister Markus Kleemann

Das Angebot von Schäfer HolzLand ist breit und vielfältig. Zu den 
Produkten zählen neben Fußböden, Terrassendielen, Sichtschutz-
wänden, Sonnenschirmen, Kinderspielgeräten und Whirlpools 
unter anderem auch viele verschiedene Gartenmöbel, Strandkör-
be und Dekorationsartikel. Dabei weiß der Fachhändler für Holz 
mit langjähriger Tradition, worauf es den Kunden ankommt.
Bürgermeister Markus Kleemann ist erfreut, dass es in der Ge-
meinde Oberstenfeld einen so gut aufgestellten Holzfachhänd-
ler mit einer derart großen Produktpalette gibt. „Tatkräftige und 
innovative Familienunternehmen tun einer Gemeinde wie uns 
sehr gut. Ich wünsche dem Unternehmen Schäfer HolzLand und 
selbstverständlich auch dem Unternehmen Schäfer Holzbau wei-
terhin viel Erfolg und alles Gute!“, so Markus Kleemann.

GO1 - zur Seherin von Prevorst - Neuer Rad- und Wanderweg zu entdecken

Unternehmensbesuch Schäfer HolzLand GmbH & Co.KG
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Am 23. April 2023 wird der Bürgermeister (m/w/d) der Gemeinde Oberstenfeld für die nächsten 8 Jahre gewählt. 
Wir laden sehr herzlich zur offiziellen Bewerbervorstellung für die anstehende Bürgermeisterwahl ein am

Donnerstag, 13. April 2023 um 19.00 Uhr im Bürgerhaus Oberstenfeld

Bei der offiziellen Vorstellung werden sich die Bewerber für das Amt des Bürgermeisters (m/w/d) in unserer Gemeinde in einer 
festgelegten Redezeit vorstellen.
Anschließend gibt es die Möglichkeit, Fragen an die Bewerber zu richten.

gez. Meder
Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses

Offizielle Bewerbervorstellung zur Bürgermeisterwahl am 23. April 2023

Beantragung von Briefwahlunterlagen zur Bürgermeisterwahl Oberstenfeld  
am 23. April 2023

Ab Erhalt der Wahlbenachrichtigung zur Bürgermeisterwahl am 
23. April 2023 kann die Erteilung eines Wahlscheins samt Brief-
wahlunterlagen schriftlich, elektronisch oder durch persönliche 
Vorsprache bei der Gemeindeverwaltung beantragt werden.
Um die Briefwahlunterlagen online zu beantragen, finden Sie 
ab nächster Woche auf der Startseite unserer Homepage (http://
www.oberstenfeld.de) ein entsprechendes Antragsformular. Hier 
tragen Sie die Daten Ihrer Wahlbenachrichtigung ein.
Ihnen steht es offen, sich die Unterlagen nach Hause oder an eine 
abweichende Versandanschrift senden zu lassen. Für die auto-
matische Prüfung Ihrer Daten benötigen wir unter anderem die 
Eingabe Ihrer Wahlbezirks- und Wählernummer. Sollten Ihre An-
tragsdaten nicht mit unserem dialogisierten Wählerverzeichnis 
übereinstimmen, erhalten Sie automatisch einen Hinweis.

Alternativ können Sie Ihren Wahlscheinantrag auch ganz einfach 
mit Ihrem Mobilgerät über den QR-Code auf der Rückseite der 
Wahlbenachrichtigung aufrufen. Die meisten Daten sind hier be-
reits hinterlegt - Sie erfassen nur Ihr Geburtsdatum und mögli-
cherweise noch eine abweichende Versandadresse.
Ihre Antragsdaten werden verschlüsselt über das Internet in eine 
Sammeldatei zur Abarbeitung übertragen. Der Wahlschein und 
die Briefwahlunterlagen werden Ihnen von uns anschließend 
per Post zugestellt. Sollten Sie Ihre Wahlbenachrichtigung nicht 
vorliegen haben, können Sie auch formlos per E-Mail an buerger-
buero@oberstenfeld.de einen Wahlschein beantragen. In diesem 
Fall müssen Sie Ihren Familiennamen, Ihre Vornamen, Ihr Ge-
burtsdatum und Ihre Wohnanschrift angeben.

Bürgersprechstunde im Dorfhaus  
in Prevorst mit Bürgermeister  
Markus Kleemann und Ortsvorsteher 
Eberhard Wolf

am Montag, den 17. April 2023 um 18:30 Uhr
Gerne bieten Bürgermeister Markus Kleemann und Ortsvor-
steher Eberhard Wolf wieder wie gewohnt eine Bürgersprech-
stunde in Prevorst an. Beiden ist das persönliche Gespräch mit 
den Bürgerinnen und Bürgern wichtig, um sich Zeit für deren 
Anliegen zu nehmen.

Schadstoffsammlung des Landkreises  
Ludwigsburg in der Gemeinde Oberstenfeld

Am Dienstag, den 11. April 2023 findet  
in der Gemeinde Oberstenfeld  

in der Ziegelstraße beim Parkplatz am Sportplatz  
in der Zeit von 10:30 bis 11:30 Uhr die  

Schadstoffsammlung der Abfallverwertungsgesellschaft 
des Landkreises Ludwigsburg statt.
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Betreutes Wohnen im Stiftsgebäude – Start eines neuen Bewerbungsverfahrens

In unserem neu sanierten Stiftsgebäude stehen den Bürgerinnen 
und Bürgern schöne Wohnungen zur Verfügung. Damit diese, 
wenn Sie frei werden, in einem fairen Verfahren vergeben wer-
den, starten wir nun ein neues Bewerbungsverfahren.
Aufgrund von derzeitigen Vermietungen und Rücksichtnahme 
auf unsere Mieterinnen und Mieter ist eine Besichtigung der 
Wohnungen derzeit leider nicht möglich. Die Bewerbungsfrist 
endet am 15. Mai 2023. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Diese 
richten Sie bitte an die Gemeindeverwaltung Oberstenfeld, Chris-
tine Schächer, Großbottwarer Straße 20, 71720 Oberstenfeld. Für 
Fragen und Hinweise steht Ihnen Frau Schächer unter der Tele-
fonnummer 07062 |261 - 41 oder via E-Mail schaecher@obersten-
feld.de gerne zur Verfügung.

Für die Vergabe der Wohnungen gelten die nun folgenden Ver-
gaberichtlinien.

Vergaberichtlinien für die Vermietung der Wohnungen im 
Stiftsgebäude der Gemeinde Oberstenfeld
Die Richtlinie regelt die Vergabe der Wohnungen im Stiftsgebäu-
de, Großbottwarer Straße 42, Oberstenfeld. In das Stiftsgebäude 
wurden in den Jahren 1992 und 1993 erstmals altengerechte 
Wohnungen eingebaut. Die Vermietung erfolgte ab dem Jahr 
1994. Zwischen September 2018 und Mai 2021 wurde das Ge-
bäude grundlegend saniert und modernisiert. Die Vermietung 
von Wohnungen ist eine freiwillige Leistung der Gemeinde. Sie 
hat unter Ausübung des Grundsatzes des pflichtgemäßen Ermes-
sens unter den Interessenten auszuwählen. Um das Vergabeer-
messen zu konkretisieren und für den Bürger nachvollziehbar zu 
machen, ist es erforderlich, verbindliche Vergaberichtlinien zu er-
lassen. Die Vergabe der Wohnungen im Stiftsgebäude soll künftig 
nach dem unter Punkt III. aufgeführten Punktesystem erfolgen. 
Ein Rechtsanspruch auf Anmietung einer Wohnung der Gemein-
de besteht nicht und wird auch nicht durch diese Vergabericht-
linien begründet. Die Wohnungen im Stiftsgebäude stehen 
unmittelbar mit dem Kleeblatt Pflegeheim in Verbindung. Die 
Betreuungsdienstleistungen für die Wohnungen werden vom 
Kleeblatt Pflegeheim sichergestellt. Entsprechend dem Konzept 
des Kleeblatt Pflegeheims werden die Leistungen in Grundleis-
tungen und Wahlleistungen gegliedert. Die seniorengerechten 
betreuten Wohnungen sind in ihrer baulichen Konzeption so ge-
plant, dass sie im Bedarfsfall vom Kleeblatt Pflegeheim aus be-
treut und unterstützt werden können.

I. Hintergründe
1. Die Vermietung an einen an Demenz, Alzheimer oder sons-

tigen schweren psychischen Erkrankungen leidende und 
daher ständig aufsichtsbedürftigen Interessenten ist ausge-
schlossen.

2. Die Vermietung an einen dauerhaft pflegebedürftigen Inter-
essenten ist ausgeschlossen. Ausnahmen sind möglich, wenn 
ein in der Wohnung lebender Angehöriger die Pflege über-
nimmt.

3. Die Vermietung an einen Interessenten, der das 65. Lebens-
jahr nicht erreicht hat, ist ausgeschlossen. Hiervon ausge-
nommen sind Interessenten, die einen anerkannten Grad der 
Behinderung von mehr als 50 % besitzen.

4. Die Mieter haben einen Betreuungsvertrag mit dem Klee-
blatt Pflegeheim abzuschließen, in dem die Einzelheiten der 
Grundleistungen und Wahlleistungen geregelt werden. Der 
Betreuungsvertrag wird mit dem Mietvertrag gekoppelt, 
so dass nur beide Verträge gemeinsam gültig sind. Der Ab-
schluss eines Mietvertrages ohne Betreuungsvertrag ist aus-
geschlossen.

II. Verfahren
1.  Die Wohnungsinteressenten erhalten von der Gemeinde die Be-

werbungsunterlagen (Bewerbungsbogen, Selbstauskunft, Pläne 
der Wohnungen, Vergaberichtlinien, Unterlagen der Wohnun-
gen (mit Miethöhen) und Muster des Betreuungsvertrags).

Stiftsgebäude
Höhe der Mieten

Wohnfl.
m² Zi. Miete

Zuschlag
Balkon

7%

Zu-
schlag
Küche

Gesamt Gesamt
gerundet

44,00 2 368,28 € 44 € 412,28 € 412,00 €

51,00 2 426,87 € 40 € 466,87 € 467,00 €

38,00 2 318,06 € 22 € 35 € 375,06 € 375,00 €

55,00 2 460,35 € 32 € 44 € 536,35 € 536,00 €

61,00 2 510,57 € 36 € 50 € 596,57 € 597,00 €

59,00 2 493,83 € 44 € 537,83 € 538,00 €

44,00 2 368,28 € 49 € 417,28 € 417,00 €

45,00 2 376,65 € 36 € 412,65 € 413,00 €

44,00 2 368,28 € 40 € 408,28 € 408,00 €

53,00 2 443,61 € 31 € 40 € 514,61 € 515,00 €

38,00 2 318,06 € 22 € 34 € 374,06 € 374,00 €

52,00 2 435,24 € 30 € 41 € 506,24 € 506,00 €

53,00 2 443,61 € 31 € 44 € 518,61 € 519,00 €

49,00 2 410,13 € 42 € 452,13 € 452,00 €

33,00 1 276,21 € 37 € 313,21 € 313,00 €

57,00 2 477,09 € 41 € 518,09 € 518,00 €

56,00 2 468,72 € 41 € 509,72 € 510,00 €

52,00 2 435,24 € 46 € 481,24 € 481,00 €

47,00 2 393,39 € 40 € 433,39 € 433,00 €

36,00 2 301,32 € 34 € 335,32 € 335,00 €

42,00 2 351,54 € 30 € 381,54 € 382,00 €

2.  Soweit mehrere Wohnungen anstehen, haben die Bewerber 
die Möglichkeit, sich auf eine bestimmte Wohnung zu bewer-
ben bzw. eine Prioritätenliste anzugeben.

3.  Die Bewerbung ist bis zu dem von der Gemeinde festgelegten 
Stichtag, 15. Mai 2023, bei der Gemeinde Oberstenfeld schrift-
lich einzureichen. Unvollständige Bewerbungsunterlagen füh-
ren zum Verfahrensausschluss. Die Bewerber versichern mit 
Abgabe der Bewerbung die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Angaben und Unterlagen.

4.  Nach Ablauf der Bewerbungsfrist wertet die Gemeindeverwal-
tung die fristgerecht eingegangenen und vollständigen Be-
werbungen anhand der beschlossenen Vergabekriterien aus. 
Die zugelassenen Bewerber werden anhand der erreichten 
Punktzahl in eine Reihenfolge geordnet.

5.  Die Verwaltung schließt mit denen zum Zuge gekommenen 
Bewerbern in der festgelegten Rangfolge einen Mietvertrag 
für freigewordene Wohnungen ab.
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III. Auswahlkriterien und ihre punktbasierte Gewichtung
1.  Soziale Kriterien  max. 30 Punkte
 a) Alter    max. 12 Punkte
      65 bis 70 Jahre    2 Punkte
      71 bis 75 Jahre    4 Punkte
      76 bis 80 Jahre    6 Punkte
      81 bis 85 Jahre    8 Punkte
      86 bis 90 Jahre  10 Punkte
      Ab 91 Jahren  12 Punkte
Bei zwei Bewerbern für eine Wohneinheit werden die Punkte 
nicht kumuliert. Es wird das Alter des jeweils älteren Bewerbers 
berücksichtigt. Eine Kopie des Personalausweises bzw. des Rei-
sepasses muss als Nachweis der Bewerbung beigelegt werden.
 b) Behinderung       max. 12 Punkte
      Grad der Behinderung ab 50 – 70    6 Punkte
      Grad der Behinderung ab 80   12 Punkte
  Ein Nachweis hierfür muss der Bewerbung beigelegt werden 

(gültiger Schwerbehindertenausweis bzw. aktueller Bescheid 
vom Versorgungsamt)

 c) Bisheriger Wohnort  max. 6 Punkte
      Barrierefrei     0 Punkte
      Nicht barrierefrei   6 Punkte

2.  Ortsbezug der Bewerber max. 30 Punkte
 a) Hauptwohnsitz   max. 15 Punkte
       Bewerber erhalten pro vollem Kalenderjahr eines beim 

Einwohnermeldeamt gemeldeten und tatsächlichem 
Hauptwohnsitz in der Gemeinde Oberstenfeld innerhalb 
der letzten fünf Jahre vor Ablauf der Bewerbungsfrist 3 
Punkte (max. 15 Punkte). Bei Ehepaaren und eingetra-
genen Lebensgemeinschaften wird der Partner mit der 
längeren Ortszugehörigkeit berücksichtigt. Ein Nach-
weis hierfür muss der Bewerbung beigelegt werden 
(Melderegister).

 b) Ehrenamt     max. 15 Punkte
       Für eine ehrenamtliche Tätigkeit des Bewerbers in der Ge-

meinde Oberstenfeld (aktuell oder in der Vergangenheit) als
	 			•  Mitglied der freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Obers-

tenfeld,
	 			•  Ehrenamtlicher Träger (Sonderaufgabe) in einem im Ver-

einsregister eingetragenen Verein,
	 			•  Ehrenamtlicher Träger (Sonderaufgabe) in einer sozial-

karitativen Einrichtung,
	 			•  Ehrenamtlich Tätiger im Sinne des § 15 GemO,
	 			•  Ehrenamtliches Mitglied in einem Gremium, welches der 

Kirchengemeindeleitung zuzuordnen ist (z. B. Ältesten-
kreis, Kirchengemeinderat)

       erhält der Bewerber für jedes volle, ununterbrochene Ka-
lenderjahr der Tätigkeit 3 Punkte (max. 15 Punkte)

Das Engagement von Ehegatten oder eingetragenen Lebenspart-
nerschaften wird kumuliert berücksichtigt (max. 15 Punkte).
Ein Nachweis hierfür muss der Bewerbung beigelegt werden (Be-
scheinigung der Organisation oder Kirche, ausführliche Beschei-
nigung der Tätigkeit).

Als Nachweis für die Ausübung einer Tätigkeit in einem im Ver-
einsregister eingetragenen Verein ist zusätzlich erforderlich:
•  Tätigkeit als Mitglied in der geschäftsführenden Vorstandschaft 

(Auszug aus Vereinsregister) oder
•  Tätigkeit als Übungsleiter z. B. in einem Sportverein (Nachweis 

durch den Vereinsvorstand)

3.  Bei Punktegleichheit entscheidet das Los
  Um die Lesbarkeit der Richtlinie zu erleichtern, wurde nur die 

männliche Form von Personenbezeichnungen gewählt. Un-
abhängig davon bezieht sie sich jedoch auf alle Geschlechter 
gleichermaßen.

Ende März versammelten sich die Mitglieder des Krankenpflege-
fördervereins Oberstenfeld e.V. im Gemeindehaus der evangeli-
schen Kirchengemeinde Oberstenfeld zur traditionellen Mitglie-
derversammlung. Der Krankenpflegeförderverein hat rund 300 
Mitglieder in Oberstenfeld, Gronau und Prevorst. Sein Ziel ist es, 
vor allem älteren Menschen in ihren eigenen vier Wänden durch 
diverse Hilfsangebote mehr Lebensqualität zu ermöglichen. Um 
dieses Angebot weiter publik zu machen, hat sich der Kranken-
pflegeförderverein auch beim diesjährigen Neujahrsempfang 
der Gemeinde wieder mit einem Informationsstand beteiligt.
Der Vorstand des Krankenpflegefördervereins setzt sich aus dem 
1. Vorsitzenden Pfarrer John Walter Siebert, dem Stellvertreten-
den Vorsitzenden Bürgermeister Markus Kleemann sowie Mit-
gliedern des Gemeinderates und Mitgliedern des Oberstenfelder, 
Gronauer und Prevorster evangelischen Kirchengemeinderates 
zusammen. Diese trafen sich traditionell vor der Mitgliederver-
sammlung, bevor Pfarrer Siebert im ersten Teil der Versammlung 
über aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen sowie über 
Vereinsziele für die nächsten Monate informierte. Danach folgten 
die Berichte des Rechners und Kassenprüfers und schließlich die 
Entlastung des Vorstandes.
Zum zweiten Teil des Abends war der Oberstenfelder Apotheker 
Johannes Benisch zu Gast, um zu dem Thema „Die Apotheke am 
Ort – was macht Sie? Was kann Sie? Was muss sie?“ zu referieren. 
Er erläuterte den Anwesenden jüngste Veränderungen der Insti-
tution Apotheke, die für die Bürgerinnen und Bürger eine zentra-

Mitgliederversammlung Krankenpflegeförderverein Oberstenfeld e.V. 2023

le Gesundheitseinrichtung darstellt und informierte über deren 
Leistungsspektrum. Herr Benisch ist gerne in Oberstenfeld, weil 
hier das gute menschliche Miteinander im Mittelpunkt steht und 
die Kommunikation zwischen den Ärzten und der Apotheke sehr 
gut ist.
Weitere Informationen zum Krankenpflegeförderverein finden Sie 
unter https://www.kirche-oberstenfeld.de/resources/ecics_414.pdf

 
Vortrag von Herrn Benisch
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Liebe Badegäste,
der Saisonkartenvorverkauf online über unserer Homepage oder direkt an der Freibadkasse hat begonnen. 
Profitieren Sie von den reduzierten Preisen im Vorverkauf. Die Saisonkarte für Erwachsene gibt es im Vorverkauf  
für 80 € statt regulär für 85 €. Die Saisonkarte für Kinder und Ermäßigte für 43 € anstelle von 48 €. Auch die  
Familien-Saisonkarte ist wieder mit von der Partie. Alle Preise siehe Homepage.

Vorverkauf online. Für alle, die erstmalig eine Saisonkarte im Scheckkartenformat erwerben möchten. 
Gehen Sie einfach auf unsere Homepage www.freibad-oberes-bottwartal.com, drücken den Button Tickets und  
folgen den Anweisungen für den Erwerb einer neuen Saisonkarte. Die Bezahlung erfolgt online, sofern Sie  
noch keine Karte aus der letztjährigen Badesaison besitzen. Das Foto für die Personalisierung wird direkt bei der  
Abholung an der Freibadkasse erstellt. Der online Vorverkauf endet am 30. April 2023.

Vorverkauf an der Freibadkasse.
Sie wollen Ihre Saisonkarte lieber direkt an der Freibadkasse bestellen – auch kein Problem. Kommen Sie einfach 
zu den untenstehenden Öffnungszeiten an die Freibadkasse und kaufen dort Ihre Saisonkarte. Nach der Bezahlung 
erhalten Sie einen Zahlungsbeleg mit einer Nummer, der als Abholzettel und Zugangsticket dient. Die Abholung 
der Saisonkarte erfolgt nach 1-2 Werktagen an der Freibadkasse. Der Verkauf von Saisonkarten auf den Rathäusern 
ist leider aus technischen Gründen nicht mehr möglich. Dafür können wir Ihnen die folgenden verschiedenen
Verkaufszeiten anbieten. 

Dienstag, den 28. März 2023 von 15:00 -19:00 Uhr  Montag, den 24. April 2023 von 9:00 -14:00 Uhr
Samstag, den 01. April 2023 von 15:00 -18:00 Uhr  Dienstag, den 25. April 2023 von 14:00 -20:00 Uhr
Montag, den 03. April 2023 von 9:00 -12:00 Uhr  Samstag, den 29. April 2023 von 10:00 -15:00 Uhr
Mittwoch, den 05. April 2023 von 9:00 -14:00 Uhr   Sonntag, den 30. April 2023 von 11:00-18:00 Uhr

Online jederzeit auf www.freibad-oberes-bottwartal.com
      
Bitte beachten Sie, dass wir bei der Abholung einer neuen Saisonkarte pro ausgegebener Saisonkarte 
ein einmaliges Kartenpfand in Höhe von 5 Euro erheben. Für die Verlängerung der bestehenden Saisonkarten 
entstehen keine Kosten.
 
Als Eröffnungstag ist der 1. Mai 2023 vorgesehen.
Wenn Sie keine Saisonkarte möchten, können Sie gerne Einzeltickets oder Zehnerkarten online buchen und ganz 
bequem mit dem generierten QR-Code unsere Drehsperre am Eingang nutzen. Hierfür einfach den QR-Code aus-
drucken oder auf dem Smartphone dabeihaben. Das online gebuchte Ticket muss an der Freibadkasse entweder in 
ausgedruckter Form oder auf dem Handy vorgezeigt werden. Wir bitten um Verständnis, dass trotz umfangreicher 
Planungen und Berücksichtigung zahlreicher unterschiedlicher Aspekte nicht in jedem Einzelfall alle Buchungs-
möglichkeiten online berücksichtigt werden können – beispielsweise, wenn Nachweise erbracht werden müssen. 
Bitte wenden Sie sich in diesen Fällen vertrauensvoll an das Kassenpersonal. Kleinkinder unter 4 Jahren erhalten 
übrigens freien Eintritt und benötigen kein Ticket.
 
Sie benötigen noch ein Geschenk zu Ostern? Dann nutzen Sie unsere Online-Gutschein-Funktion. Wir haben zwei 
Designs für Sie hinterlegt, die Sie mit einem Betrag Ihrer Wahl aufladen und im Anschluss ganz einfach ausdrucken 
können. Und natürlich ist auch diese Saison unser Freibadkiosk für Sie geöffnet. Wir freuen uns sehr, dass Familie 
Rode auch in dieser Saison wieder hervorragende Speisen zu fairen Preisen anbietet. Ein Abstecher auf die Kiosk-
terrasse ist daher immer eine gute Idee. Der Kiosk ist während der Öffnungszeiten des Mineralfreibads geöffnet.
 
Die Öffnungszeiten.
Tägliche Öffnungszeiten: 1. Mai -  31. Mai von 8:30 -  21:00 Uhr / 1. Juni -  15. August von 8:00 -  21:00 Uhr / 
16. August -  31. August von 8:00 -  20:00 Uhr / 1. September  bis Saisonende von 8:30 -  20:00 Uhr
Frühbaden (für Saisonkartenbesitzer) 1. Mai -  31. August, Montag, Mittwoch und Freitag von 6:00 -  7:00 Uhr
 
Wir freuen uns auf eine schöne Freibadsaison – Ihr Team vom Mineralfreibad!

Mehr Angebote & keine Preiserhöhung!

Endlich wieder  
rein ins Vergnügen!

        Verlängerungen von 

        bestehenden Saisonkarten    

        sind nur an der 

        Freibadkasse möglich!

OSTERAKTION!
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Rückstauklappe reinigen – Funktion erhalten
Eine Rückstauklappe ist eine Art von Ventil, welches im Falle 
eines Rückstaus verhindert, dass das Abwasser aus dem Kanal 
zurück in das Haus gedrückt wird. Diese Art Rückstausiche-
rung empfiehlt es sich in die Rohrleitung einzubauen. Aber so 
ein System ist nur so gut, wie es gewartet wird. Daher ist eine 
zuverlässig und regelmäßige Wartung sehr wichtig. Schmutz 
an den Dichtflächen führt zu Undichtigkeiten. Für Ihre Versi-
cherung kann es im Schadensfall entscheidend sein, ob Sie die 
Wartungsvorgaben eingehalten haben.

Neue E-Mail-Adresse für das Archiv
Das Archiv ist ab sofort unter der E-Mail-Adresse archiv@
oberstenfeld.de zu erreichen!

SO BITTE NICHT!

Unter dieser Rubrik möchte die Gemeindeverwaltung über 
rücksichtsloses Verhalten im Gemeindegebiet informieren 
und die Bevölkerung zu aktuellen Themen sensibilisieren.

Dass Dekoartikel oder 
kaputte Bücher in Büche-
reien nichts zu suchen 
haben, ist wohl noch 
nicht bei allen Menschen 
angekommen. 
Denn immer wieder 
werden vor der Bücherei 
alte, dreckige Bücher, Va-
sen, Porzellan, Deckchen 
und noch viele weitere 
Besonderheiten abge-
stellt.

Wir bitten die unbekannten Übeltäter ganz freundlich, zukünftig 
auf ihre Gaben zu verzichten!

AUS DEM GEMEINDERAT

Bericht über die GR-Sitzung am 30. März 2023
Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner
Ein Bürger wollte wissen, aus welchen Gründen die Bodenricht-
werte in der Gemeinde Oberstenfeld teilweise deutlich variieren. 
Bürgermeister Markus Kleemann teilte mit, dass die Gemeinde 
keinen Einfluss auf die Ermittlung der Bodenrichtwerte hat. Die 
Preise werden von einem unabhängigen Gutachterausschuss er-
rechnet und basieren auf den Verkaufserlösen von privaten Ge-
bäudeverkäufen in den letzten Jahren.
Weiter wollte der Bürger wissen, ob geplant ist den Hebesatz 
anzupassen. Bürgermeister Markus Kleemann gab an, dass dies 
erfolgen soll, wenn die Bürgerinnen und Bürger ansonsten durch 
die Gesetzesänderung des Bundes insgesamt zu stark belastet 
werden. Die Einnahmen der Gemeinde aus der Grundsteuer sol-
len aufkommensneutral sein. Generell ist es so vorgesehen, dass 
die Kommunen in Deutschland die neue Grundsteuer, wenn alle 
Daten vorliegen, bis Ende 2024 berechnen.

Städtebauliche Entwicklung „Bottwarwiesen“
Bürgermeister Markus Kleemann berichtete über den aktuellen 
Planungsstand. Nach Abschluss des Planungskostenvertrages 
mit der Investorin wurden mittlerweile mehrere vorgeschriebe-
ne Gutachten zur Weiterentwicklung des früheren Werzalitge-
ländes, das wir heute Bottwarwiesen nennen, beauftragt. Dazu 
zählen vor allem Gutachten zur schalltechnischen Untersuchung, 
zur Verkehrsplanung und zum Bodenschutz. Das Projekt „Bott-
warwiesen“ bietet uns große Chancen hinsichtlich neuen Wohn-
raums, und Flächen für Gewerbe und Dienstleistungen. Die Ent-
wicklung des Areals bietet große Chancen für die Belebung von 
Vereinen und Ehrenamt, für Handel und Gewerbe.
Des Weiteren wurde der Siegerentwurf des Planungsbüros ARP aus 
Stuttgart insbesondere im Bereich zwischen der Gronauer Straße 
und der Teilortsumgehung überarbeitet. Dabei ist es das Ziel, das 
Areal so zu gestalten, dass damit eine Erweiterung und Ergänzung 
unserer belebten Ortsmitte erfolgt. Der Verwaltung ist es wichtig, 
das Gelände gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern zu ent-
wickeln und die großen Potentiale bestmöglich zu nutzen.
Neben der planerischen Überarbeitung ging es um die zukünf-
tige Energieversorgung des Gebiets. Dieses soll CO2-neutral und 
möglichst energieautark werden. Dazu stellte uns die EnBW, die 
Projektingenieurin Frau Frei, in der Sitzung ein nachhaltiges Ener-
giekonzept vor. Durch innovative Maßnahmen und neue Heran-
gehensweisen kann das Bottwarwiesen-Areal auch diesbezüg-
lich zu einem Leuchtturmprojekt werden.

Tätigkeitsbericht Tourismusgemeinschaft Marbach-Bottwartal
Frau Essig-Grabnar, die Leiterin der Geschäftsstelle der Tourismus-
gemeinschaft Marbach-Bottwartal, ging auf die Arbeit der Touris-
musgemeinschaft ein. Sie stellte verschiedene Veranstaltungen 
und Projekte, die unter dem Leitbild der Tourismusgemeinschaft 
„Wein und Literatur“ stehen, vor. So finden unter anderem der 
Wandertag „Wein, Wandern und Genuss“ und die Wein-Lese-Tage 
regelmäßig statt. Weiter stellte Frau Essig-Grabnar den Wein-Le-
se-Weg mit 15 literarischen Tafeln vor sowie verschiedene Muse-
en, Fahrradtouren und Rundwanderwege. Im Anschluss ging sie 
auf die verschiedenen Marketingkanäle ein und gab einen Aus-
blick auf die Weiterentwicklung der Tourismuskonzeption.
In konkretem Bezug auf die Gemeinde Oberstenfeld wurde deut-
lich, dass bei uns im Bereich Tourismus und Naherholung in den 
letzten Jahren einige Projekte realisiert wurden und neue Aktivitä-
ten entstanden sind. Doch damit nicht genug. Die Verwaltung hat 
sich vorgenommen, gemeinsam mit Vereinen und privaten Anbie-
tern noch mehr für eine schöne Freizeitgestaltung der Bürgerinnen 
und Bürger aus Oberstenfeld, Gronau und Prevorst zu tun.

Jahresbericht 2022 der Offenen und Mobilen Kinder- und 
Jugendarbeit der Gemeinde Oberstenfeld
Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßte Bürgermeister Markus 
Kleemann den Leiter des Jugendhauses, Herrn Michael Peyerl 
und die Jugendhausmitarbeiterin Frau Tina Oßfeld. Diese infor-
mierten über den Alltag im Jugendhaus sowie über einzelne 
Veranstaltungen. Bürgermeister Markus Kleemann sowie die drei 
Fraktionen des Gemeinderates bedankten sich für die wichtige 
Arbeit und das gute Angebot des Jugendhauses.
Busbeschleunigung im Bottwartal
Zur Verbesserung der ÖPNV-Verbindungen im Bottwartal wird 
darüber nachgedacht, eine neue Busspur zwischen Marbach und 
Murr zu errichten. Diese soll zur Stabilisierung des bestehenden 
Fahrplanes, das heißt zur Verbesserung der Pünktlichkeit und des 
Komforts beitragen. Die Kosten hierfür sollen vor allem durch hohe 
Fördermittel des Landes abgedeckt werden. Die verbleibenden 
Kosten sollen zu 50% vom Landratsamt und zu 50% von den Kom-
munen Marbach, Murr, Steinheim, Großbottwar, Oberstenfeld und 
Beilstein getragen werden. Wir wollen eine Verbesserung des ÖPN-
Vs im Bottwartal. Allerdings sind bei der Busspur seitens des Land-
ratsamtes, welches das Projekt federführend betreut, noch einige 
Fragen offen. Daher hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen, 
die Abstimmung über den Beschlussvorschlag gemäß § 17 Abs. 3 
der Geschäftsordnung für den Gemeinderat zu vertagen.
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Sanierung Lichtenbergschule, Gebäude II; hier: Vergabe der 
Arbeiten
Die Verwaltung wurde einstimmig ermächtigt, das letzte ausge-
schriebene Gewerk, die Reinigungsarbeiten, an den wirtschaft-
lichsten Bieter, die Firma K. Raptis Gebäudereinigung, zu einem 
Bruttoangebotspreis in Höhe von 20.076,45 Euro zu vergeben. 
Damit sind alle Arbeiten für dieses Großprojekt vergeben und 
die sehr umfangreichen Arbeiten für die Kinder aus Oberstenfeld, 
Gronau und Prevorst können bald abgeschlossen werden.
Sanierung Lichtenbergschule, Gebäude II; hier: Zusätzliche 
Arbeiten und Mehrkosten
Der Gemeinderat ermächtigte die Verwaltung einstimmig, das neue 
vorgeschriebene Innengeländer für das Gebäude II der Lichtenberg-
schule für 32.946,22 Euro zu vergeben. Ebenfalls einstimmig wurde 
die Verwaltung ermächtigt, das Nachtragsangebot der Firma MBO 
GmbH mit einer Bruttosumme in Höhe von 63.815,50 Euro anzuneh-
men. Vor dem Hintergrund hoher Baupreissteigerungen aufgrund 
verschiedener externer Krisen ist es erfreulich, dass die Kosten der 
Schulsanierung insgesamt im Rahmen geblieben sind.
Allgemeine Finanzprüfung der Gemeinde Oberstenfeld und 
des Eigenbetriebs Wasserversorgung 2016-2020
Das Landratsamt Ludwigsburg hat mit Erlass vom 13. März 2023 
der Gemeinde Oberstenfeld gemäß § 114 Abs. 5 GemO bestätigt, 

dass das Prüfungsverfahren zum Abschluss gekommen ist. Es 
ging sehr schnell, dass nichts mehr zu beanstanden ist. Der Ge-
meinderat hat den Abschluss der Finanzprüfung der Gemeinde 
Oberstenfeld und des Eigenbetriebs Wasserversorgung 2016 - 
2020 wie formal vorgeschrieben zur Kenntnis genommen.
Wirtschaftsplan 2023 einschließlich Finanzplanung 2024-
2026 des Eigenbetriebs Wasserversorgung- Erneute Be-
schlussfassung
Aufgrund einer nachträglichen Änderung beschloss der Gemeinde-
rat erneut einstimmig den Wirtschaftsplan 2023 einschließlich der 
Finanzplanung 2024 - 2026 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung.
Spenden
Der Gemeinderat stimmte einzeln und einstimmig der Annahme 
einer Aufwandsspende in Höhe von 90 Euro von Herrn René Sa-
bota für das Jugendhaus zu.
Bekanntgaben
Tag des Wassers am 1. April 2023
Bürgermeister Markus Kleemann lud alle Bürgerinnen und Bürger 
zum 1. Tag des Wassers am 1. April 2023 ein. Er ging auf die ver-
schiedenen Aktionen der Gemeinde Oberstenfeld für Groß und 
Klein ein, um die Anlagen zur Sicherstellung der Trinkwasserver-
sorgung und die Einrichtungen, um Freude am Wasser zu haben, 
vorzustellen.

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

 

Gemeinde Oberstenfeld  Landkreis Ludwigsburg 
 

Öffentliche Bekanntmachung zur Durchführung der Wahl  
des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin am 23. April 2023 
Zur Durchführung der Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin wird bekannt gemacht: 
 

1. Die Wahlzeit dauert von 8:00 bis 18:00 Uhr. 
 

2. Die Gemeinde ist in folgende Wahlbezirke eingeteilt: 
Nummer 

des 
Wahlbe-

zirks 
Abgrenzung des Wahlbezirks Wahlraum  

001-01 001-01 Rathaus 
Rathaus Oberstenfeld, Großbottwarer Straße 20, 
71720 Oberstenfeld  
- rollstuhlgerecht 

001-02 001-02 Bürgerhaus 
Bürgerhaus Oberstenfeld, Bottwarstraße 2,  
71720 Oberstenfeld 
- rollstuhlgerecht 

001-03 001-03 Kindergarten Hauäcker 
Kindergarten Hauäcker, Im Stelzenbühl 45,  
71720 Oberstenfeld 
- rollstuhlgerecht 

001-04 001-04 Kindergarten Gehrn 
Kindergarten Gehrn, Gehrnstraße 22,  
71720 Oberstenfeld 
- rollstuhlgerecht 

002-05 002-05 Mehrzweckhalle Gronau 
Mehrzweckhalle Gronau, Hermann-Helber-Straße 7, 
71720 Oberstenfeld 
- rollstuhlgerecht 

003-06 003-06 Dorfhaus Prevorst  
Dorfhaus Prevorst, Ortsstraße 66,  
71720 Oberstenfeld 
- rollstuhlgerecht 

 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis spätestens zum 2. April 2023 übersandt worden sind, sind 
der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der/die Wahlberechtigte wählen kann. 
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3. Gewählt wird mit  amtlichen Stimmzetteln. Der Stimmzettel enthält die Namen der Bewerber/innen, der/die öffentlich 

bekannt gemacht wurden. Der Wähler kann auch eine nicht im Stimmzettel vorgedruckte wählbare Person wählen. Wählbar 
sind Deutsche im Sinne von Artikel 116 Abs. 1 des Grundgesetzes und Unionsbürger, die vor der Zulassung der Bewerbun-
��������������������������������������������;�die Bewerber müssen am Wahltag das 25., dürfen aber noch nicht das 68. 
Lebensjahr vollendet haben und müssen die Gewähr dafür bieten, dass sie jederzeit für die freiheitliche demokratische 
Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintreten und dürfen nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen sein. 

 
4. Jeder Wähler hat eine Stimme. Er gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf dem Stimmzettel den Namen eines/einer 

im Stimmzettel vorgedruckten Bewerbers/Bewerberin ankreuzt oder auf sonst eindeutige Weise ausdrücklich als gewählt 
������������;����������������������������������������������� �����������������������������������������������������
Person mit weiteren Angaben zur zweifelsfreien Identifizierung dieser Person in die freie Zeile einträgt. 

 

 
5. Jeder Wähler kann - außer in den unter Nr. 6 genannten Fällen - nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen 

Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Der Wahlraum ist in der Wahlbenachrichtigung angegeben. 
 

Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und ihren amtlichen Personalausweis, Unionsbürger einen gültigen Identitäts-
ausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 
 

Jeder Wähler erhält beim Betreten des Wahlraums den amtlichen Stimmzettel ausgehändigt. Der Stimmzettel muss vom 
Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und dort in der Weise 
gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 

 
6. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl  

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk der Stadt/Gemeinde  
oder  
b) durch Briefwahl 
teilnehmen.  
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich vom Bürgermeisteramt einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimm-
zettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im ver-
schlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebenen Stelle übersenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei 
der angegebenen Stelle abgegeben werden. Der Wahlschein enthält außerdem auf der Rückseite nähere Hinweise dar-
über, wie durch Briefwahl gewählt wird. 
 

7. Es wird besonders darauf hingewiesen, dass die Stimmabgabe ungültig ist, wenn der Stimmzettel beleidigende oder auf die 
Person des Wählers hinweisende Zusätze oder nicht nur gegen einzelne Bewerber gerichtete Vorbehalte enthält.    
Bei Briefwahl gilt dies außerdem, wenn sich im Stimmzettelumschlag eine derartige Äußerung befindet sowie bei jeder 
Kennzeichnung des Stimmzettelumschlags. 

 

8. Der Wahlberechtigte kann seine Stimme nur einmal und nur persönlich abgeben. Eine Ausübung des Wahlrechts durch 
einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 19 Abs. 1 KomWG). 

 Wahlberechtigte, die des Lesens oder Schreibens unkundig sind oder wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme 
gehindert sind, können sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei 
der Kundgabe einer von dem Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt (zulässige 
Assistenz). Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willens-
bildung oder Entscheidung der Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson 
besteht. Außerdem ist die Hilfsperson zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie durch die Hilfeleistung erlangt 
hat.  

 
 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-

heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz ent-
gegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten 
eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuchs).  

 
9. Die Wahlhandlung sowie die anschließende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses sind öffentlich. Jeder-

mann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 
 
 
Oberstenfeld, 6. April 2023 
Bürgermeisteramt Oberstenfeld 
 

 
Michael Meder, Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses 
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Haushaltssatzung der Gemeinde Oberstenfeld für 
das Haushaltsjahr 2023
Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg hat der Gemeinderat am 26. Januar 2023 folgende Haus-
haltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.    im Ergebnishaushalt mit den folgenden 
Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 20.832.706
1.2  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 

von 22.639.406
1.3  Veranschlagtes ordentliches Ergebnis  

(Saldo aus 1.1 und 1.2) von -1.806.700
1.4  Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge 

von 0
1.5  Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwen-

dungen von 0
1.6  Veranschlagtes Sonderergebnis  

(Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0
1.7  Veranschlagtes Gesamtergebnis  

(Summe aus 1.3 und 1.6) von -1.860.700
2.    im Finanzhaushalt mit den folgenden 

Beträgen
2.1  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit von 20.352.524
2.2  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit von 20.668.231
2.3  Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des 

Ergebnishaushalt 
Saldo aus 2.1 und 2.2) von -315.707

2.4  Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus Investitionstätigkeit von 5.594.107

2.5  Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus Investitionstätigkeit von 4.077.600

2.6  Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-
schuss /-bedarf 
aus Investitionstätigkeit  
(Saldo aus 2.4 und 2.5) von 1.516.507

2.7  Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-
schuss /-bedarf 
(Saldo aus 2.3 und 2.6) von 1.200.800

2.8  Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus Finanzierungstätigkeit von 0

2.9  Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus Finanzierungstätigkeit von 412.340

2.10  Veranschlagter Finanzierungsmittel- 
überschuss /-bedarf 
aus Finanzierungstätigkeit  
(Saldo aus 2.8 und 2.9) von -412.340

2.11  Veranschlagte Änderung des Finanzierungs-
mittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts 
(Saldo aus 2.7 und 2.10) von 788.460

§ 2. Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Inves-
titionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermäch-
tigung) wird festgesetzt auf  0 EUR

§ 3. Verpflichtungsermächtigung
Der Gesamtbetrag der vorgesehenenErmächtigungen zum Ein-
gehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Aus-
zahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt 
auf 1.900.000 EUR

§ 4. Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 
 4.500.000 EUR

§ 5. Steuersätze
Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A) auf 420 v.H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B)
der Steuermessbeträge. 420 v.H.

für die Gewerbesteuer auf
der Steuermessbeträge. 380 v.H.

Oberstenfeld, 26. Januar 2023

gez.
Markus Kleemann
Bürgermeister

Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg oder aufgrund 
der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung 
wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schrift-
lich innerhalb eines Jahres nach der Bekanntmachung dieser Sat-
zung gegenüber der Gemeinde Oberstenfeld geltend gemacht 
worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, 
ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind.
Das Landratsamt Ludwigsburg hat am 9. März 2023 die Gesetz-
mäßigkeit der Haushaltssatzung der Gemeinde Oberstenfeld ge-
mäß § 121 Absatz 2 GemO bestätigt.
Der Haushaltsplan der Gemeinde Oberstenfeld liegt gemäß § 81 
Absatz 3 GemO vom Dienstag 11. April 2023 bis einschließlich 
Mittwoch 19. April 2023 während der üblichen Öffnungszeiten 
im Rathaus Oberstenfeld, Zimmer 76, öffentlich aus.
Zudem können aktuelle Haushaltspläne auf der Homepage der 
Gemeinde Oberstenfeld unter Gemeinde / Aktuelles / Finanzen 
der Gemeinde eingesehen werden.

FUNDSACHEN

Folgende Fundsachen wurden im Bürgermeisteramt abgegeben:
•	 Schlüssel
•	 Brille
Eigentumsansprüche können im Bürgerbüro geltend gemacht 
werden.
Nach verlorenen Gegenständen können Sie auch in unserem vir-
tuellen Fundbüro auf unserer Homepage suchen: 
www.oberstenfeld.de

IMPRESSUM 

Herausgeber:  
Gemeinde Oberstenfeld

Druck und Verlag:  
Nussbaum Medien Weil der Stadt 
GmbH & Co. KG,  
Opelstraße 29, 68789 St. Leon-Rot, 
www.nussbaum-medien.de

Verantwortlich für den amtlichen 
Teil, alle sonstigen Verlautbarungen 
und Mitteilungen: 
Bürgermeister Markus Kleemann, 
71720 Oberstenfeld, Großbottwarer 
Straße 20 oder sein Vertreter im Amt.

Verantwortlich für „Was sonst noch 
interessiert“ und den Anzeigenteil:  
Klaus Nussbaum, Opelstraße 29, 
68789 St. Leon-Rot 

INFORMATIONEN

Vertrieb (Abonnement und  
Zustellung): G.S. Vertriebs GmbH, 
Josef-Beyerle-Str. 2,  
71263 Weil der Stadt,  

Tel.: 07033 6924-0,  
E-Mail: info@gsvertrieb.de  
Internet: www.gsvertrieb.de

Anzeigenverkauf: 
wds@nussbaum-medien.de

Diese Ausgabe erscheint auch online
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WIR GRATULIEREN

Die Gemeinde wünscht ihren Seniorinnen und Senioren, die im 
Laufe der kommenden Woche ihren Geburtstag feiern, alles Gute 
und vor allem Gesundheit für das vor ihnen liegende Lebensjahr. 
Folgende Mitbürgerinnen und Mitbürger feiern in den nächsten 
Tagen einen besonderen Geburtstag:
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11.04.  Ute Lettfuß, 70 Jahre
12.04.  Pietro Riccetti, 70 Jahre
14.04.  Leni Ebinger, 75 Jahre

Gronau
09.04.  Irmgard Schilpp, 75 Jahre
Die Gemeinde gratuliert ihren langjährig verheirateten Paaren, 
die im Laufe der kommenden Woche ihren Hochzeitstag feiern. 
Für die kommenden Ehejahre wünschen wir eine erfüllte und 
glückliche Zeit. Folgende Eheleute feiern in den nächsten Tagen 
einen besonderen Jubiläumstag:
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Oberstenfeld
13.04.   Heiderose und Bernhard Umbreit, 

Goldene Hochzeit
Wenn Sie nicht wollen, dass Sie hier veröf-
fentlicht werden und noch keine Pressesper-
re haben, dann melden Sie sich bitte unter 07062 | 261 - 50.

AKTUELL UND WISSENSWERT

GRONAUERMUSEUMLE

Ein Ostergeschenk für alle Freunde des GroMusle
Eine Vorankündigung, die hoffentlich allen Freunden des Gro-
Musle Freude macht: Am Sonntag, 7. Mai 2023, wird das GroMus-
le zum ersten Mal seit der Pandemie wieder wie gewohnt von 14 
Uhr bis 17 Uhr geöffnet sein!
Tauchen Sie ein in die bunte Welt der 50er Jahre und der Erinne-
rungen an Kindheit, Eltern und Großeltern.
Das GroMusle-Team hofft auf viele Besucher und wünscht Ihnen 
allen ein frohes Osterfest.

 
                                                                                                Foto: unbekannt

TOURISMUSGEMEINSCHAFT
MARBACH-BOTTWARTAL

Führungen und Touren in der Region Marbach-
Bottwartal
Ob man draußen in der freien Natur die abwechslungsreiche 
Landschaft genießt oder drinnen in geschichtsträchtigen Räu-
men an fachkundigen Führungen teilnimmt, überall gibt es Neu-
es und Interessantes zu entdecken. Die nächsten Termine sind:
15. April 2023 Waldbaden - Grüne Auszeit für Körper, Geist 
und Seele
Treffpunkt: 10:00 Uhr Wanderparkplatz Hardtwald 
(beim Frühmeßhof), 71672 Marbach-Rielingshausen
Dauer: ca. 3 Std.
Preis: € 25,00 pro Person, ermäßigt € 15,00
Eintauchen mit 5 Sinnen in die Atmosphäre des Waldes – 
ein kraftvoller Ort der Ruhe im Hardtwald.
Anmeldung: Margit Sigle-Rannenberg, Tel. 07141/280892, 
Tel. 0176/ 728176 oder margit.jsj@gmx.de
16. April 2023 Genießertour „Stein, Burg und Schloß“ in 
Steinheim
Treffpunkt: 14:00 Uhr, Schloßstraße, 
71711 Kleinbottwar Höhe Schloß Schaubeck
Dauer: ca. 2,5 Std.
Preis: € 14,00 pro Person (inkl. Imbiss und Getränk).
Genießertour zum Steinheimer Burgberg mit Abstecher ins Lapi-
darium und Blick auf Schloß Schaubeck, versüßt durch Gebäck 
und Kaffee. Anmeldung: Petra Offergeld Tel. 07062/ 8540 oder 
pe.offergeld@gmail.com; Ingrid Link Tel. 07148/8137 oder link-
grossbottwar@t-online.de.
21. April 2023 Wein-Ver-Führungs-Spaziergang „Stadt, Brot 
und Wein“ in Großbottwar
Treffpunkt: 16 Uhr, Kellerei Bottwartaler Winzer, 71723 Großbottwar
Dauer: ca. 3 Std., Preis: € 35,00 pro Person
Entspannen Sie mit den flauschigen Alpakas und genießen das 
Obere Bottwartal.
Anmeldung: Wolfgang Link und Ingrid Link 
Tel. 07148 / 8137, Mobil 0157 / 7 11 45 735
E-Mail: link-grossbottwar@t-online.de, www.wein-ver-fuehrung.de

NATURPARK 
SCHWÄBISCH-FRÄNKISCHER WALD

Auf Burg Löwenstein geht’s an Ostern rund!
Buntes Mitmachprogramm mit den Naturparkführern
Die Burgruine Löwenstein ist ein beliebtes Ausflugsziel für Famili-
en und Wanderer. Von März bis Oktober bieten die Naturparkfüh-
rer Schwäbisch-Fränkischer Wald an allen Sonn- und Feiertagen 
von 11 bis 17 Uhr ein buntes Programm an.
Am Karfreitag, 7. April können mit Walter Hieber Osterhäschen 
aus Naturmaterial gebastelt werden. Am Ostersonntag, 9. Ap-
ril geht’s auf bunte Ostereiersuche mit Walter Hieber, ab 14 Uhr 
bietet Rosa Herter-Kindt einen lustigen Eierlauf-Parcours an. Am 
Ostermontag, 10. April erzählt Michaela Köhler Interessantes aus 
der Burggeschichte und auf der spannenden Geister-Rallye gibt 
es im Burgareal so einiges zu entdecken. Der Turm mit Aussicht 
weit über das Weinsberger Tal hinaus ist geöffnet. Der Eintritt ist 
frei. Spenden sind willkommen! Der Burgkiosk bewirtet die Gäste 
mit kleinen Speisen, Eis und Getränken.
Eine Kooperation der Stadt Löwenstein mit den Naturparkführern 
Schwäbisch-Fränkischer Wald.
Weitere Termine:
30. April Flohmarkt auf der Burg
1. Mai Großes Grillfeuer mit Stockbrot (Grillzeug selbst mitbringen)
Stadt Löwenstein, Maybachstr. 32, 74245 Löwenstein, 
www.stadt-loewenstein.de
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KLEEBLATT PFLEGE & WOHNEN

Backen im Kleeblatt Pflegeheim
Am Montag, den 03.04.23 wurde im Kleeblatt Pflegeheim in 
Oberstenfeld gebacken. Die Bewohner nahmen eifrig und mit 
Freude teil.
Das ganze Haus duftete nach frisch gebackenen Plätzchen.
Am Nachmittag fand unser Kamishibai Theater mit der Osterge-
schichte statt.
Das Kleeblatt-Team sowie die Bewohner wünschen allen schöne 
Osterfeiertage.

LANDRATSAMT INFORMIERT

Neuer Chat-Bot auf Webseite des Landratsamts 
Ein virtueller Wegweiser mit Lerneffekt
Ein neuer digitaler Kollege hat jetzt seinen Dienst im Landrat-
samt Ludwigsburg angetreten: Auf der Homepage der Behörde 
beantwortet ein Chat-Bot Fragen rund um die Dienstleistungen 
im Kreishaus. Allwissend ist er noch nicht, aber wenn viele User 
mithelfen, wird er täglich besser.
Und siehe da: es funktioniert! Wenn man auf die Homepage des 
Landratsamts Ludwigsburg geht, findet sich rechts ein dezentes 
Kästchen mit dem Hinweis „Fragen?“. Das ist das neue digitale 
Helferlein auf der Website, wer draufklickt, kann dort seine Fra-
gen stellen. Und wer eine relativ einfache Frage stellt, wie z.B. „Wo 
kann ich mein Auto zulassen“, der erhält auch zuverlässig eine 
gute Antwort und wird an die Kfz-Stelle verwiesen. Allerdings ist 
es auch hier wie immer bei Künstlicher Intelligenz: der Chat-Bot 
ist nicht allwissend, sondern er lernt ständig dazu – je mehr User 
bei unzureichender Antwort eine entsprechende Rückmeldung 
geben, desto besser wird der Chat-Bot.
Zu seinem Start-Repertoire gehören Themen aus dem landesei-
genen Portal Service-BW wie Kfz-Zulassung, wirtschaftliche Not, 
Behinderung und Zuwanderung etc. Ergänzt werden diese durch 
allgemeine Informationen zum Landratsamt sowie Smalltalk, 
Wetter und Neuigkeiten aus dem Landkreis. Themen, die den 
Umgang mit dem Corona-Virus betreffen, sind ebenfalls weiter-
hin enthalten.
Der Chat-Bot wird von der Firma Komm.ONE bereitgestellt und 
wurde an die Bedürfnisse des Landratsamtes angepasst. Er wird 
kontinuierlich weiterentwickelt und aktualisiert. Aufgerufen wird 
der Chat-Bot über einen Avatar auf der Homepage des Landrat-
samtes. Im Begrüßungsfenster können dann Fragen an den Chat-
Bot in Textform eingegeben werden. Der Chat-Bot beantwortet 
diese direkt oder leitet auf andere Internetseiten weiter. Der vir-
tuelle Assistent steht 24 Stunden an sieben Tagen pro Woche zur 
Verfügung und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Informa-
tion der Bürger.

Aufhebung der allgemeinen Aufstallungspflicht 
zum Monatsende: keine weiteren Fälle von Geflügel-
pest
Die Stallpflicht für Geflügel endet zum 1. April. Es wurden 
keine weiteren Fälle von Geflügelpest im Landkreis Ludwigs-
burg festgestellt.
Im Februar 2023 wurden drei Ausbrüche der Geflügelpest im Land-
kreis Ludwigsburg amtlich festgestellt. Daraufhin wurde durch 
eine Allgemeinverfügung die Aufstallung von Geflügel im Land-
kreis Ludwigsburg angeordnet. Die Anordnung gilt bis Ablauf des 
31.03.2023. In der Zwischenzeit gab es keine weiteren Fälle von 
Geflügelpest. Auch in den benachbarten Stadt- und Landkreisen 
wurde die Geflügelpest nicht mehr nachgewiesen. Daher wird die 
Allgemeinverfügung zur landkreisweiten Aufstallungspflicht nicht 
verlängert. Geflügel kann daher ab 1. April 2023 wieder im Freien 
gehalten werden. Es gelten aber weiterhin Biosicherheitsmaßnah-
men wie zum Beispiel, dass Geflügel und Futter vor dem Kontakt 
mit Wildvögeln geschützt werden müssen.
Bei Fragen können sich Tierhalter an das Landratsamt Ludwigs-
burg, Fachbereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwa-
chung unter Tel. 07141 144-2031 wenden.

„Regionales Fenster“ ist im Kreishaus bis 16. Mai zu 
sehen Genusswandern in der Wein-Lese-Landschaft
Die Tourismusgemeinschaft Marbach-Bottwartal informiert im 
Ludwigsburger Kreishaus über Genusswandern in der Wein-Lese-
Landschaft.
Vom 5. April bis zum 16. Mai gibt es eine neue Ausstellung im 
Kreishaus des Landkreises Ludwigsburg. Mit dem Motto „Wein, 
Wandern und Genuss 2023, Genusswandern in der Wein-Lese-
Landschaft Marbach-Bottwartal“ möchte der gleichnamige Tou-
rismusverband seine Wanderwege vorstellen.
Die Region Marbach-Bottwartal bietet mit seinen zahlreichen 
kulinarisch-literarischen Wandertouren in einer abwechslungs-
reichen Landschaft ein großes touristisches Angebot.
Mit einem WeinWanderEvent möchte der Marbach-Bottwartal-
Tourismus dieses Jahr interessierte Wandernde und Genuss-Su-
chende überraschen. Beim Genusswandern kann man auf zwei 
ausgesuchten beschilderten Rundwanderwegen „Rund um die 
Burg“ und „Umgeben von Reben“ durch Weinberge wandern, 
Weinerzeuger sowie Weinprodukte entdecken und Geschichten 
lauschen. Wer mehr darüber erfahren möchte, ist gerne dazu ein-
geladen, die Ausstellung im Foyer des Kreishauses anzuschauen. 
Zusätzlich gibt es in der Ausstellungszeit einen kleinen Chill-out-
Bereich mit Liegestühlen, in denen man bequem in den ausge-
legten Prospekten und Flyern stöbern kann.
Info: Die Ausstellung im Foyer des Kreishauses in der Hinden-
burgstraße 40 ist zu den Öffnungszeiten des Landratsamtes kos-
tenlos zu sehen.

Süßes – Lust oder Frust? Wie mit Zucker und Süßig-
keiten umgehen?
Online-Vortrag am Montag, 24. April 2023, 18.00 bis 19.30 Uhr
Die meisten Kinder lieben Süßes. Das führt oft zu Quengeleien 
nach Süßem und Diskussionen mit den Kleinen. Bekannt ist, dass 
zu viel Zucker ungesund ist. Aber was ist zu viel? Sollte komplett 
auf Zucker verzichtet werden? Welche körperlichen Auswirkun-
gen hat ein hoher Zuckerkonsum oder ist die Menge egal, solange 
das Kind normalgewichtig ist? Wären Zuckeralternativen besser? 
Unter welchen Namen verbirgt sich Zucker auf der Zutatenliste? 
Wie lernen Kinder einen natürlichen Umgang mit Süßem?
Diese Fragen wird Karin Rupprecht im Vortrag klären und Mög-
lichkeiten zum Umgang mit Süßem aufzeigen und diskutieren.
Der Online-Vortrag ist kostenfrei. Die Teilnehmer-Plätze sind be-
grenzt.
Anmeldung auf https://ernaehrungszentrum-lb.landwirtschaft-bw.de 
unter „Veranstaltungen“.
Anmeldung zu den Veranstaltungen des Ernährungszentrums 
unter https://ernaehrungszentrum-lb.landwirtschaft-bw.de/
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DIE ENERGIEAGENTUR KREIS 
LUDWIGSBURG INFORMIERT 

Sonnenstrom für alle: vom Balkon in die Steckdose 
Auch Mieter:innen und Wohnungseigen- 
tümer:innen können ihren eigenen Solarstrom 
erzeugen – einfach, lukrativ und klimaneutral.
„Die Geldersparnis ist natürlich eine tolle Sache. Viele sind aber vor 
allem von der Technik begeistert und prüfen von Zeit zu Zeit den 
aktuellen Ertrag oder die Tagesernte“, erläutert der Energieberater 
Kurt Schüle von der Energieagentur Kreis Ludwigsburg (LEA).
Möglich ist dies mit Stecker-Solargeräten, auch Balkonmodu-
le oder Mini-Solaranlagen genannt. Im Gegensatz zu den her-
kömmlichen Dach-Solaranlagen können diese selbst am Balkon 
montiert oder im Garten oder auf der Terrasse aufgestellt werden. 
Über eine reguläre Steckdose können die Stecker-Solargeräte in 
das Wohnungsstromnetz einspeisen und die dort angeschlosse-
nen Geräte mit Strom versorgen. Reicht der Strom vom Balkon 
nicht für den Betrieb der Haushaltsgeräte aus, fließt einfach 
Strom vom Versorger aus dem Netz dazu.
Gut zu wissen: Seit dem 1. Januar 2023 sind Photovoltaikanlagen 
und Batteriespeicher mit einem Umsatzsteuersatz von 0 Prozent 
versehen. Diese 0 Prozent gelten auch für Stecker-Solargeräte. 
Die Kosten für zwei Module eines Stecker-Solargeräts liegen jetzt 
bei etwa 550 bis 700 Euro. Jährlich können bis zu 150 Euro Strom-
kosten eingespart werden – das System macht sich so nach 4 bis 
6 Jahren bezahlt. Dabei können die Solargeräte 20 Jahre und län-
ger Strom produzieren. „Die Stecker-Solargeräte treffen den Nerv 
der Zeit – grünen Strom zu Hause selbst zu produzieren ist sinn-
voll und macht Spaß.“, fasst Kurt Schüle zusammen.
Der Energieberater der LEA hält für interessierte Bürger:innen am 
16.05.2023 um 19:00 einen Vortrag zu „Solarstrom von Balkon und 
Terrasse“ in Steinheim. Er erklärt, für wen Solarstrom von Balkon 
und Terrasse in Frage kommt und inwiefern er sich für Umwelt und 
Geldbeutel lohnt. Die Anmeldung erfolgt auf der Website der Schiller-
Volkshochschule Landkreis Ludwigsburg (Kursnummer: 23A131736).

FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERSTENFELD

ABT. OBERSTENFELD

Einsatzbericht
Einsatz Nr. 19/23
Einsatzart: B3; Brandmeldealarm
Am: 31. März 2023
Um: 12:56 Uhr
Anzahl der alarmierten Einsatzkräfte: 18 Mann
An- bzw. ausgerückten Einsatzkräfte: 14 Mann
Ausgerückte Fahrzeuge: ELW, Drehleiter
Einsatzbeschreibung:
Mit ELW und Drehleiter sind wir nach Großbottwar zum Brand-
meldealarm ausgerückt. Der Einsatzort war das Haus der Diako-
nie Stetten. Bei der Erkundung der Großbottwarer Kameraden 
stellte sich heraus, dass ein Handdruckmelder vorsätzlich einge-
drückt war. Somit war der Einsatz für alle schnell beendet und wir 
durften wieder nach Hause abrücken. Einsatzdauer 1 Stunde

Einsatzbericht
Einsatz Nr. 20/23
Einsatzart: B3; Brandmeldealarm
Am: 31. März 2023
Um: 14:31 Uhr
Anzahl der alarmierten Einsatzkräfte: 35 Mann
An- bzw. ausgerückte Einsatzkräfte: 31 Mann
Ausgerückte Fahrzeuge: ELW, LF 20/16

Einsatzbeschreibung:
Kaum daheim, ging es schon wieder los. Diesmal in die andere Rich-
tung, mit dem Löschfahrzeug nach Beilstein. Dort hatte die Brand-
meldeanlage im Haus der Kinderkirche ausgelöst. Auch hier zeigte 
die Erkundung, dass die Feuerwehr nicht einschreiten musste.
In der Küche wurde ein Festmahl für den Abend vorbereitet und 
beim Öffnen des Ofens ist etwas zu viel Dampf ausgetreten, wo-
durch ein Rauchmelder ausgelöst hatte. Also haben wir auch hier 
unsere sieben Sachen wieder zusammengepackt und sind nach 
Hause abgereist. Einsatzdauer 1 Stunde

Einsatzbericht
Einsatz Nr. 21/23
Einsatzart: G0; Ölspur
Am: 1. April 2023
Um: 2:54 Uhr
Anzahl der alarmierten Einsatzkräfte: 20 Mann
An- bzw. ausgerückte Einsatzkräfte: 12 Mann
Ausgerückte Fahrzeuge: ELW, MTW
Einsatzbeschreibung:
Mitten in der Nacht meinte eine Autofahrerin, sie müsse im nicht 
ganz nüchternen Zustand die Verkehrsinsel in der Lichtenberger 
Straße abräumen. Dabei beschädigte sie sich ihr Vehikel derma-
ßen, dass sie bei der Weiterfahrt das gesamte Motoröl auf der 
Straße verbreitete. Erst in der Beilsteiner Straße kam sie zum 
Stillstand. Dort wurde sie dann auch von einer Polizeistreife kon-
trolliert und aufs Polizeirevier begleitet. Von der Polizei alarmiert, 
haben wir die Ölspur abgestreut. Nach getaner Arbeit durften wir 
dann wieder nach Hause fahren, um noch ein wenig die Nachtru-
he zu genießen. Einsatzdauer 2 Stunden

Einsatzbericht
Einsatz Nr. 22/23
Einsatzart: G0; Ölspur
Am: 1. April 2023
Um: 14:57 Uhr
Anzahl der alarmierten Einsatzkräfte: 20 Mann
An- bzw. ausgerückte Einsatzkräfte: 20 Mann
Ausgerückte Fahrzeuge: ELW, MTW
Einsatzbeschreibung:
Wieder eine Ölspur, wieder kein Aprilscherz. Am Nachmittag des 
1. April wurden wir in die Friedenstraße zur Beseitigung einer Öl-
spur alarmiert. Da es sich aber nur um einen kleinen Ölfleck han-
delte, wurde eine gute Handvoll Ölbinder auf den Fleck geworfen 
und der Einsatz war beendet. Einsatzdauer 1 Stunde

BÜCHEREI

Öffnungszeiten
Dienstag 10:30 – 12:30 Uhr

14:00 – 19:00 Uhr
Mittwoch 14:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag 14:00 – 18:00 Uhr
Freitag 14:00 – 18:00 Uhr
Samstag 10:00 – 12:00 Uhr

Ostersamstag
Die Bücherei hat am Ostersamstag, den 8. April, geschlossen.
In den Ferien sind wir sonst regulär da und freuen uns auf Besuch.

Vorlesenachmittag im April
Der nächste Vorlesenachmittag findet am Donnerstag, den 20. 
April 2023, statt. Um 16 Uhr starten wir mit kleinen Geschichten. 
Danach basteln wir eine Überraschung für den Muttertag.
Anmeldung eine Woche vorher unter 07062 | 4639. 
Die Plätze sind begrenzt.
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JUGENDHAUS CHARISMA

Programm April 2023

Jugendhaus Oberstenfeld 
Lembacherstr. 6 

71720 Oberstenfeld 
Tel: 07062/ 26 70 25 

jugendhaus@oberstenfeld.de 
 

 
Jeden Mittwoch findet von 16 Uhr bis 18 Uhr  
der Kids Day im Jugendhaus statt. 
 
Hier gibt es die Möglichkeit für 7-12-jährige an 
verschiedensten Aktionen teilzunehmen und das 
Jugendhaus auch einmal ganz für sich zu haben. 
 
Nur mit Voranmeldung unter der E-Mailadresse: 
jugendhaus@oberstenfeld.de 
 
Die Teilnahme am Kids Day ist auf 25 Kinder begrenzt. 
 
 
Kids Day Programm  
April 2023  
 
 
 

05.04. Waffeln backen 

12.04. Ferien Kids Day 
Ausflug ins Wildparadies Tripsdrill 

19.04. Quizduell 

26.04. entfällt 

 
 
 

 
Kids Day Flyer April 2023

 
 

GirlsOnly 
Der Mädchentreff in Oberstenfeld 

für alle Mädchen von 11 bis 13 Jahren 
 
 

 
 

Programm für April 2023 

04.04.  Bastelnachmittag 

11.04.  Ferienmädchentreff nur mit Voranmeldung! 

    Duftparty 
    mit anschließender Ostereiersuche im Juha  

18.04.  Sporttag mit Smoothies 

25.04.  entfällt – aufgrund einer Fortbildung 
 

Ich freue mich auf euch! 
Tina 
Noch Fragen? 
Jugendhaus: 07062/ 267 ���; Mobil : 0176/ 111 261 28 

immer dienstags von 14 bis 16 Uhr 
im Jugendhaus Charisma Oberstenfeld 

Lembacherstr. 6 

 
Mädchentreffflyer April 2023 Plakate: Jugendhaus Charisma

Psychomotorische Spiele beim Kids Day
„Pyscho“motorische Spiele, ein Begriff, der so manchen komisch 
vorkommt, doch es ist der Begriff für das Zusammenspiel von Ge-
hirn und Bewegung/Körper.
Zum 2. Mal luden wir Sabine Brosi mit ihrem Angebot bei uns 
ein, um den Kindern einen schönen Nachmittag zu bereiten. 
Dabei entstand eine Bierdeckelspur durchs komplette Jugend-
haus, dabei durfte kein Boden berührt werden, es entstand ein 
Hindernislauf zum Teil über Tische und Stühle. Außerdem wur-
den aus einfachen Papptellern Boomerangs gebastelt, die nach 
Aussagen der Kinder: „tatsächlich funktionieren!“ Die Fitness der 
Kinder wurde bei dem Hasenwürfelspiel unter Beweis gestellt, 
hier konnten die Kinder zahlen würfeln und dann eine Aufgabe 
erledigen, Hampelmann machen oder mit einem Bein durch das 
ganze Jugendhaus hüpfen. Ein erfolgreicher Nachnmittag ging 
zu Ende! Mit viel Spaß und Kreativität.

 
Konstruktion aus Bierdeckel und Wäscheklammern 

 
Balanceakt Fotos: Jugendhaus Charisma
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Öffnungszeiten
Inhalt
Wir sind zu folgenden Zeiten für Euch da:
Montag  16 - 20 Uhr offener Betrieb
Dienstag  14 - 16 Uhr Mädchentreff
    16 - 20 Uhr offener Betrieb
Mittwoch  16 - 18 Uhr Kids Day
Donnerstag  Nachhilfeangebot/ Hausaufgabenbetreuung  

auf Absprache
    16 - 21 Uhr offener Betrieb/Kochtag
Freitag   15 - 17 Uhr Fußballtreff
    Streetwork, Einzelfallhilfe auf Anfrage
Falls Du Lust auf ein cooles und spannendes Jahr als FSJlerin oder 
FSJler bei uns hast, melde Dich!
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung unter 
jugendhaus@oberstenfeld.de.
Das Team vom Jugendhaus Charisma
Tina Oßfeld und Michael Peyerl

Gronauer Straße 1

SENIORENANGEBOTE IM BÜRGERTREFF

Seniorenangebote im Bürgertreff
Dienstags
•	 um 14 Uhr Sitzgymnastik und Gedächtnistraining – ½Stunde 

Sitzgymnastik, ½Stunde Gedächtnistraining, danach fröhliches 
Beisammensein

Donnerstags
•	 ab 14:30 Uhr Kaffeestüble außer jeden 1. Donnerstag im Monat

KINDERTAGESEINRICHTUNGEN

KINDERHAUS BÄDERWIESEN

Neue Beete für das Kinderhaus Wirbelwind
Unser Elternbeirat überraschte 
uns mit einer tollen Idee zur 
Umsetzung des Themas „Nach-
haltigkeit“ und organisierte 
hierzu eine Frühjahrsaktion. 
Gemeinsam mit anderen El-
tern und deren Kindern wurde 
an einem Samstag ein großes 
Hochbeet und ein kleines Beet 
aus Palletten gebaut.
In die Beete pflanzen wir ge-
meinsam mit den Kindern 
verschiedenes Obst, Kräuter 
und Gemüse an. So erleben 
die Kinder, wie die Pflanzen 
wachsen und sich entwickeln, 
bis sie essbar sind. Dabei ler-
nen die Kinder auch, wie man 
das Beet pflegt, zum Beispiel, 
indem man die Pflanzen gießt, 
die Erde lockert oder auch das 
Unkraut jätet. 

Gemeinsam mit den Kindern bereiten wir dann aus unserer Ernte 
etwas Leckeres zu unserem Schlemmerfrühstück zu oder bieten 
die Lebensmittel in der Tea-Time an. Viele Kinder kennen Gemüse, 
Obst und Kräuter oft nur von der Auslage in den Supermärkten. 

Die Beete bieten somit die optimale Gelegenheit, einen kleinen 
Einblick in den „Gartenanbau“ zu erhalten.
Die Kinder und das Team vom Kinderhaus Wirbelwind bedanken 
sich ganz herzlich bei allen großen und kleinen Helfern. Vor allem 
ein großes Dankeschön an unsere Elternbeirätinnen für die Orga-
nisation und die tolle Idee.

KINDERGARTEN GEHRN

Wir erobern eine Burg!
Mit diesem Gedanken sind wir mit der blauen Gruppe nach Heil-
bronn in das Deutschhof-Museum gegangen. Dort haben wir uns 
als allererstes mit unserem mitgebrachten Frühstück gestärkt.
Im Anschluss wurden wir sehr nett von der Museumspädagogin 
in Empfang genommen. Gemeinsam haben wir das Museum 
erkundet. Bei der Führung haben wir viele und auch neue Infor-
mationen über die Ritterzeit bekommen. Zusammen fanden wir 
heraus, wie Burgen früher gebaut wurden und wer dort lebte. 
Außerdem haben wir uns selbst davon überzeugen können, wie 
massiv und schwer die Ausrüstung der Ritter war. Zudem haben 
wir uns die Kleidung und Schmuckstücke von den Burgbewoh-
nern angeschaut. Zum Abschluss konnten wir unserer Kreativität 
freien Lauf lassen und unsere eigenen Burgwappen erstellen und 
mit nach Hause nehmen.

 
 Foto: Susanne Biedermann
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SCHULNACHRICHTEN

LICHTENBERGSCHULE 
OBERSTENFELD

Verein der Freunde und Förderer
der Lichtenbergschule Oberstenfeld

Herzliche Einladung zur Jahreshauptversammlung 
„Förderverein Lichtenbergschule Oberstenfeld e.V.“
Termin:
Dienstag, den 16.05.2023 um 19:00 Uhr

Veranstaltungsort:
Lichtenbergschule Oberstenfeld

Tagesordnung:
1.  Begrüßung
2.  Berichte:
 2.1 Erster Vorstand
 2.3. Kassier
 2.4. Kassenprüfer
3.  Aussprache zu den Berichten
4.  Entlastungen
5.  Wahlen
 5.1 Wahl des 2. Vorstandes
 5.2 Wahl des Schriftführers
6.  Anträge
7.  Bekanntgaben und Verschiedenes
Anträge zur Tagesordnung können bis zum 12.05.2023 beim 1. 
Vorstand - Herr Alexander Schwarz - schriftlich eingereicht wer-
den.
Alexander Schwarz
1. Vorstand
Förderverein Lichtenbergschule Oberstenfeld e.V.
Hasenacker 10
71720 Oberstenfeld

SCHULE AN DER LINDE

Mitgliederversammlung des Fördervereins der 
Schule an der Linde
Herzliche Einladung zur Mitgliederversammlung des Förderver-
eins der Schule an der Linde:

Montag, den 17.04.2023 um 19:00 Uhr
in den Räumen der Schule an der Linde

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Bericht durch die 1. Vorsitzende Frau Kanzler
2. Verlesung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung
3. Berichte des Kassiers und der Kassenprüfer
4. Antrag auf Entlastung des Kassiers
5. Antrag auf Entlastung des Gesamtvorstandes
6. Neuwahlen des gesamten Vorstandes
7.  Sommerferienprogramm 2023 – Aktion und Termin – Vor-

schläge
8. MAG – Kinderfest
9. Verschiedenes
Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen und einen regen Aus-
tausch.

MUSIKSCHULE
MARBACH-BOTTWARTAL E.V.

Musikschule aktiv – herzliche Einladung – Eintritt 
frei
Dienstag, 25.4.2023, 19 Uhr, Stadtkirche Marbach, Schüler-
Konzert-Reihe.Moderation Melanie Bogisch.

Samstag, 29.4.2023, 11 Uhr, Bahnhöfle Steinheim, Schüler-
konzert der Akkordeon- und Keyboardklasse von Gudrun Almos-
löchner.

Dienstag, 2.5.2023, 18 Uhr, Katharinensaal Stiftsgebäude 
Oberstenfeld, Schülerkonzert der Blockflöten- und Klavierklas-
se von Bärbel Häge-Nüssle.

Freitag, 5.5.2023, 18 Uhr, Musiksaal Grundschule Marbach, 
Schülerkonzert der Blockflötenklasse von Melanie Bogisch.

 
 Plakat: Musikschule

Mittwoch, 17.5.2023, 19 Uhr, Martinskirche Steinheim, Phil-
harmonisches Duo Hamburg, Benefizkonzert zugunsten des 
Fördervereins der Musikschule Marbach-Bottwartal. Es konzertie-
ren Kathrin Wipfler (Violine) und Saskia Hirschinger (Violoncello).

Bitte denken Sie an die recht-
zeitige Übermittlung Ihrer 
Bild- und Textbeiträge.

REDAKTIONSSCHLUSS 
BEACHTEN
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AMBULANTE DIENSTE

KRANKENPFLEGEFÖRDERVEREIN
OBERSTENFELD E.V.

Diakonie und Bufdi
Ambulante Pflege: Diakoniestation Bottwartal e. V.
Tel. 07144 82 15 21
Hauswirtschaft: Diakoniestation Bottwartal e. V.
Tel. 07144 30 83 75
Seniorenmobil – Ambulante Altenhilfe
Sie müssen zum Arzt ...   
Sie wollen zum Friseur ...
Sie sollten einkaufen ...
Sie möchten spazieren gehen ...
… und haben niemanden, der Sie fährt oder begleitet?
Gaby Schlesiger steht Ihnen montags, dienstags und donnerstags 
zur Verfügung.
Sie erreichen Frau Schlesiger unter Tel. 0157 89 29 72 36.

Terminänderung beim Suppentöpfle

Das nächste Suppentöpfle findet 
nicht am 11. April 2023, sondern am 
18. April 2023 statt.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE
OBERSTENFELD

Internet: www.kirche-oberstenfeld.de
Pfarramt: Martin-Luther-Str. 4, Tel. 54 77
Pfarramt I: Pfarrer John Walter Siebert
Pfarramt II: Pfarrerin Martha Siebert
E-Mail: Pfarramt.Oberstenfeld@elkw.de
Jugendreferentin: Paula Füßer
E-Mail: paula.fuesser@@elkw.de
mobil: 0157 52931763
Pfarramtssekretärin: Gaby Knoefel
E-Mail: Gemeindebuero.Oberstenfeld@elkw.de
Bürozeiten: 
Di     8.30 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr, 
Mi und Do  8.30 Uhr - 12.00 Uhr
Mesnerinnen:
Barbara Hartmann, Tel. 32 86 und
Natascha Kindsvogel, Tel. 90 22 66
Hausmeisterin Gemeindehaus: Sylvia Gleiter
Tel. 67 52 81, mobil 0162 9 40 59 26, montags frei

Wochentermine
Donnerstag, 6. April 2023 - Gründonnerstag
19.00 Uhr Passionsandacht mit Abendmahl in der Dorfkirche:
    Jesus und Johannes (‚Johannesminne‘ von Heilig-

kreuztal), vorbereitet mit dem Frauentreff (Siebert)
   Opfer: Eigene Gemeinde
   Anschl. „DER CHOR“- Probe in der Dorfkirche
Freitag, 7. April 2023 - Karfreitag
10.00 Uhr   Gottesdienst mit Abendmahl in der Dorfkirche – Siebert
   Opfer: Hoffnung für Osteuropa
   Es singt DER CHOR.
15.00 Uhr   Musik zur Sterbestunde Jesu mit „Zwölfklang“  

(s. Hinweise)
   kein Friedensgebet

Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von 
Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und 
der Hölle. (Offenbarung 1,18)
Sonntag, 9. April 2023 - Ostersonntag
7.00 Uhr   Auferstehungsfeier in der Aussegnungshalle 
   (Ortsfriedhof) - Siebert
   Es spielt der Posaunenchor
10.00 Uhr   Ostergottesdienst mit Abendmahl in der Dorfkirche – 

Siebert
   Matthäus 28,1-7 - Opfer: Morenos
Montag, 10. April 2023 – Ostermontag
10.00 Uhr  Gottesdienst in der Dorfkirche – Kuttler
   Predigttext: Mt. 28,9-15 – Opfer: Eigene Gemeinde
Mittwoch,12. April2023
13.00 – 13.30 Uhr Das Tafelmobil kommt! Infos unter Tel. 674096,
   Diakonin M. Herter-Scheck
18.30 Uhr  Ökumenisches Friedensgebet vor dem Gemeindehaus.
Freitag, 14. April 2023
18.30 Uhr   Ökumenisches Friedensgebet vor oder in dem Gemein-

dehaus

Vorschau:
Sonntag, 16. April 2023 - Quasimodogeniti
10.00 Uhr  Gottesdienst in der Dorfkirche
Mesnerdienst: 06. – 16.04.2023: Natascha Kindsvogel, Tel. 902266

Urlaub im Pfarrbüro
Pfarramtssekretärin Gaby Knoefel hat in der Woche nach Os-
tern Urlaub und ist ab dem 18.04.2023 zu den gewohnten Zei-
ten wieder für Sie erreichbar.
Am Mittwoch, 12. April, ist das Pfarramt wegen Arbeiten an der 
Stromversorgung komplett geschlossen. Für den Notfall ist Pfr. 
Siebert an diesem Tag unter Tel 0174 2031702 zu erreichen.

Osterweg

 
 Plakat: Evang. Pfarramt


